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Der Weltwassertag am 22. März ist 
für mich Anlass, unseren Bürgern 
bewusst zu machen, dass wir Stei-
rer in Bezug auf das Wasser ge-
genüber vielen anderen Regionen 
in der Welt privilegiert sind. Dieses 
Privileg fordert aber auch eine be-
sondere Verantwortung von uns al-
len im Umgang mit diesem kostba-
ren Gut. Kurz gesagt: Schützen und 
sparsam nützen! In Wirklichkeit 
geht es ja nur darum, mit unserem 
beim Wasser in der Tat unermessli-
chen Reichtum verantwortungsvoll 
umzugehen.

Vor diesem Hintergrund haben wir 
den „Steirischen Wasserwirt-
schaftsplan“ erarbeitet. Dieser be-
inhaltet sieben Schwerpunkte:

1. Erhaltung eines ausgeglichenen 
Wasserhaushaltes

2. Unser Gewässer in gutem  
Zustand erhalten

3. Unsere Fließgewässer als wert-
vollen Natur- und Erholungs-
raum erhalten

4. Eine gute Abwasserentsorgung 
zum Schutz der Gewässer  
gewährleisten

5. Eine sichere Trinkwasser-
versorgung gewährleisten

6. Den Ausbau des Hochwasser-
schutzes forcieren

7. Das Wasserbewusstsein in der 
Bevölkerung verankern

Der diesjährige UN-Weltwassertag 
steht unter dem Motto „Wasser 
und Energie“. Die Steiermark ist 
dank ihres Wasserreichtums der-

zeit schon in der Lage, das Energie-
potential des Wassers im großen 
Ausmaß zu nutzen. Die Energiege-
winnung aus Wasserkraft stellt in 
der Steiermark gemeinsam mit der 
energetischen Nutzung von Bio-
masse den größten Anteil an er-
neuerbarer Energie dar. Ein weite-
rer Ausbau wird die Position der 
Wasserkraft als wichtigen Anteil 
erneuerbarer Energieträger in Zu-
kunft noch stärken.

Für den Ausbau der erneuerbaren 
Energie, insbesondere auch der 
Wasserkraft, sprechen die regiona-
le Wertschöpfung im eigenen Land, 
eine dauerhafte Absicherung der 
Energieversorgung in der Steier-
mark sowie der Beitrag zu einem 
nachhaltigen Klimaschutz. Neben 
der Errichtung neuer Anlagen ist 
vor allem die Revitalisierung beste-
hender Kleinwasserkraftwerke und 
somit die Optimierung des Wasser-
kraftpotentials ein Anliegen der 
steirischen Wasserwirtschaft. 

Das Bewusstsein der Steirerinnen 
und Steirer für die Erzeugung und 
Verwendung erneuerbarer Energie 
ist derzeit so groß wie nie zuvor. Es 
wird von der Bevölkerung jedoch 
auch erwartet, dass der Betrieb 
und der weitere Ausbau von Was-
serkraftanlagen Rücksicht auf die 
Funktion der Fließgewässer als Na-
tur- und Erholungsraum nimmt. Da-
zu zählt in letzter Konsequenz auch 
der Schutz gewässerökologisch 
wertvoller Bäche und Flüsse vor 
weiterer Verbauung. 

Wasserlandesrat Johann Seitinger

schützen und  
sparsam nützen!
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Wasserkraftnutzung in  
der steiermark – tradition 
und Zukunft
Der von der UN-Generalversammlung per Resolution ausgerufene Weltwassertag steht im Jahr 2014 unter dem 
Motto „Water & Energy“. Zur Begründung des Mottos wird auf die umfassende Verwendung und Bedeutung der 
Ressource Wasser für viele Formen der Energiegewinnung hingewiesen. Die Nutzung des Energiepotentials 
von Wasser ist für die Steiermark von besonderer Bedeutung und Herausforderung.

Die Erläuterungen zum Motto des 
Weltwassertages 2014 verweisen 
auf die weltweit praktizierte Ver-
wendung von Wasser im Zusam-
menhang mit der Gewinnung von 
Energie. Dazu zählen Wasserkraft-
werke ebenso wie Anlagen der 
thermischen und atomaren Ener-
giegewinnung. Für die Steiermark 
hat die Energiegewinnung aus 
Wasserkraft eine herausragende 
Bedeutung und soll in weiterer Fol-
ge im Detail erörtert werden.

Entwicklung der  
Wasserkraft nutzung

Bereits seit mehr als 1000 Jahren 
ist die Nutzung von Wasserkraft in 
der Steiermark dokumentiert. Wa-
ren von Beginn an vor allem Was-
serräder für Getreidemühlen im Ein-
satz, kamen im Laufe der Zeit Nut-
zungen der Wasserkraft für Ölmüh-
len, Sägewerke, Papiermühlen und 
im Bereich des Montanwesens für 
Rad- und Hammerwerke dazu. Vor 
etwas mehr als 100 Jahren begann 
dann die Nutzung der Wasserkraft 
zur Erzeugung von elektrischer 
Energie. 

Die Entwicklung der Steiermark 
selbst, aber insbesondere die von 
Gewerbe und Industrie war somit 
wesentlich von der Nutzung der 
Wasserkraft geprägt.

Abb. 1: Kraftwerk Kohlleben, 1906 in Betrieb genommen

Abb. 2: Übersichtskarte der Wasserkraftwerke in der Steiermark

Engpassleistung in kW
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Abb. 3: Jahresverlauf der Erstbewilligungen der derzeit  
in Betrieb befindlichen Anlagen seit 1900

Abb. 4: Verteilung der Anzahl Wasserkraftanlagen  
nach Leistungsklassen (Engpassleistung in kW)

Energiegewinnung aus  
Wasserkraft

Seit 1900 wurden in der Steiermark 
rund 1400 Wasserkraftwerke bewil-
ligt, wovon sich derzeit knapp 900 
unterschiedlichster Ausbaugrößen 
noch in Betrieb befinden (Abb. 2). In 
der Vergangenheit wurden vor al-
lem kleinere Wasserkraftanlagen 
stillgelegt, insbesondere Hausanla-
gen für die der unmittelbare Ver-
wendungsbereich verloren gegan-
gen war bzw. Anlagen, die oftmals 
durch Hochwasserkatastrophen 
zerstört wurden.

Die Abbildung 3 zeigt ganz deutlich, 
dass es im letzten Jahrhundert im-
mer wieder Perioden mit verstärk-
ter Bautätigkeit gegeben hat, die ei-
nerseits mit Kriegszeiten und ande-
rerseits mit positiven finanziellen 
Rahmenbedingungen für Investitio-
nen begründet werden können.

Gerade in den letzten Jahren war 
eine intensive Bewilligungs- und 
Bautätigkeit, vor allem ausgelöst 
durch Anreize für den Ausbau er-
neuerbarer Energie gegeben. Darü-
ber hinaus fördert die aktuelle Situ-
ation am Kapitalmarkt die Veranla-
gung in langfristig sichere Investiti-
onen, was auf Wasserkraftanlagen 
zutrifft. So wurden in den letzten 10 
Jahren in der Steiermark 150 Was-
serkraftanlagen bewilligt und der 
Großteil auch gebaut und in Betrieb 
genommen.

Von den bestehenden Anlagen wei-
sen 55 % eine Engpassleistung von 
weniger als 100 kW, und nur 13 % 
(d. s. 123 Anlagen) eine von größer 
1.000 kW (1 MW) und davon 27 An-
lagen eine von mehr als 10.000 kW 
(10 MW) auf. (s. Abb. 4: Balkendia-
gramm). Alle Anlagen zusammen 
verfügen über eine Engpassleistung 
von 930 MW, wovon auf die 27 An-
lagen größer 10 MW rund 600 MW 
Engpassleistung (63 %) entfallen 
(Abb. 5).

Gemäß den Daten der geltenden 
Wasserrechtsbescheide verfügen 
die derzeit in Betrieb befindlichen 
Wasserkraftanlagen ein Regelar-
beitsvorprogramm von rund 3.700 
GWh, wovon die 27 Anlagen größer 
10 MW zwei Drittel dazu beitragen 

Abb. 5: Summendarstellung der Engpassleitung getrennt  
nach Leistungsklassen

(s. Karte). Damit liefern alle Was-
serkraftanlagen zusammen im 
Durchschnitt mehr als 50 % des 
elektrischen Energiebedarfs der 
Steiermark, wobei dieser Wert je 
nach Jahresniederschlagsverhält-
nissen differieren kann.

Wasserkraft und  
Gewässer ökologie

Die Errichtung von Wasserkraftan-
lagen stellt in jedem Fall einen Ein-
griff in den Gewässerzustand dar.

Die Auswirkungen von Wasser-
kraftanlagen auf den Wasserhaus-
halt und auf die Gewässerökologie 
hängen einerseits von der jeweili-
gen Bauart und andererseits aber 
auch maßgeblich von den zum Zeit-
punkt der Bewilligung geltenden 
rechtlichen Bestimmungen ab.

In den letzten 25 Jahren wurden die 
rechtlichen Vorgaben zur Minimie-
rung der Eingriffe in den ökologi-
schen Zustand zunehmend zu 
Gunsten der Gewässer verbessert. 
Dies hat dazu geführt, dass die Ein-
griffe in die Gewässer und das in 
Verbindung stehende Umland redu-
ziert  und damit auch die Attraktivi-
tät des Anlagenbereiches als Erho-
lungsraum verbessert werden 
konnte.

Insbesondere mit der Übernahme 
der EU-Wasserrahmenrichtlinie in 
das nationale Wasserrechtsgesetz 
im Jahr 2003 wurden strengere Re-
gelungen zur Erhaltung bzw. für die 
Interessensabwägung bei beab-
sichtigten Verschlechterung des 
Gewässerzustandes getroffen. 

Die Sicherstellung der Fischwande-
rung durch Fischaufstiegshilfen und 
einer mindest notwendigen Rest-
wasserdotierung wurde ebenso ge-
regelt wie die Zulässigkeit einer 
Gewässerzustandsverschlechte-
rung nur in Fällen besonderen öf-
fentlichen Interesses. Lässt sich ein 
öffentliches Interesse bei einem 
leistungsfähigen Wasserkraftwerk 
zumeist noch nachvollziehbar dar-
stellen, ist dies bei leistungsschwa-
chen Kraftwerken an hydromorpho-
logisch hochwertigen Gewässer-
strecken im Regelfall nicht mehr 
gegeben.
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Der hohe Ausbaugrad mit Wasser-
kraftanlagen sowie die Umsetzung 
von Regulierungsbauten zum 
Schutz vor Hochwässern haben da-
zu geführt, dass nur mehr ein ver-
gleichsweise geringer Anteil der 
steirischen Gewässer einen hoch-
wertigen ökologischen Zustand 
aufweist. Somit sind gerade bei je-
nen Gewässerstrecken, die für den 
ökologischen Zustand der Gewäs-
ser bzw. für die Erreichung vorge-
gebener Zielzustände von besonde-
rer Bedeutung sind, Interessens-
konflikte vorprogrammiert. 

Das Land Steiermark beabsichtigt 
daher auf Basis des Wasserrechts-
gesetzes durch Verordnung eines 
Regionalprogrammes jene Fließge-
wässerstrecken auszuweisen, die 
im Interesse der Erhaltung von öko-
logisch wertvollen Gewässern bzw. 
Gewässersystemen mit Nutzungs-
beschränkungen belegt werden 
sollen.

Zukunft der Wasserkraft  
in der Steiermark

Die Wasserkraft zur Erzeugung 
elektrischer Energie wird auch in 
Zukunft für die Steiermark auf Basis 
des derzeit schon sehr hohen Aus-
baugrades dauerhaft von besonde-
rer Bedeutung sein. Zur Erhöhung 
des geforderten Anteiles an erneu-
erbarer Energie wird zur Erfüllung 
der Energiestrategie Österreich, 
des Ökostromgesetzes bzw. des Kli-
maschutzplanes für die Steiermark 
bis 2020 eine Erhöhung des Regel-
arbeitsvermögens um rund 560 - 
764 GWh angestrebt.

Durch die Errichtung und weitere 
Umsetzung der geplanten Kraftwer-
ke an der Mur, insbesondere im 
Raum Graz, die Verbesserung des 
technischen Standards bei beste-
henden Anlagen (Revitalisierung) 
und den bereits realisierten Klein-
wasserkraftanlagen sollte dieses 
Ziel weitestgehend erreicht wer-
den. Die Realisierung einiger Pro-
jekte mit großem Leistungsvermö-
gen scheint sich derzeit aber auf 
Grund ungünstiger wirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen zu verzögern.

Abb. 6: Luftaufnahme vom 
Kraftwerk Hieflau mit 

Fischaufstieg, Restwas-
serstrecke und Stauraum

© 2011  GIS Steiermark

Es ist davon auszugehen, dass über 
die bereits bewilligten und noch 
nicht gebauten Kraftwerke hinaus-
gehend weitere Projekte abseits 
ausgewiesener schützenswerter 
Gewässerstrecken realisiert wer-
den.

Die Umsetzung von Pumpspeicher-
werken wird als wichtiges Element 
im Zusammenhang mit dem weite-
ren Ausbau von Alternativenergie 
gesehen, wobei deren Realisierung 
ebenfalls wesentlich von wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen 
abhängig sein wird.

Bei der Abwägung der Interessen 
zwischen Energiegewinnung aus 
erneuerbarer Energie und Erhal-
tung von Fließgewässern als wert-
vollem Naturraum ist mit Augen-
maß und Generationenverantwor-
tung vorzugehen. 

Für energiewirtschaftlich unbedeu-
tende Wasserkraftanlagen sollte 
keine natürliche bzw. naturnahe 
Gewässerstrecke beeinträchtigt 
werden. Ökologisch wertvolle Ge-
wässerstrecken sind auf Dauer zu 
erhalten.
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neue strategien zu konsensfähigem  
Wasserkraftausbau in der steiermark
Gewässerbewirtschaftungspläne enns, mur, mürz 

Die Fließgewässer der Steiermark, speziell die Flüsse mit sehr hohem energiewirtschaftlichen Potenzial sind, 
soweit nicht schon energiewirtschaftlich genutzt, einem extrem hohen Nutzungsdruck ausgesetzt.  
Diese forcierte Wasserkraftnutzung ist Gegenstand wiederkehrender Diskussionen, wie auch die Debatten  
über die Kraftwerke Kalsdorf, Gössendorf oder Schwarze Sulm gezeigt haben. Um hier einen langfristigen  
Ordnungsrahmen zu schaffen, wurde von Seiten der Steirischen Wasserwirtschaft ein neuartiges Planungs-
instrument initiiert und in Pilotprojekten an Enns, Mur und Mürz angewandt.

DI Hans-Jörg Raderbauer
freiland Umweltconsulting 
Ziviltechniker GmbH
Geschäftsführer
8010 Graz, 
Münzgrabenstraße 4
Tel. +43(0)316/382880
raderbauer@freiland.at

Bei der Nutzung von Gewässern 
treffen eine Vielzahl unterschied-
lich gelagerter Interessen aufein-
ander. So hat sich Österreich durch 
die Implementierung verschiedener 
EU-Richtlinien sowohl zum Ausbau 
erneuerbarer Energien (EE-RL - Er-
neuerbare Energien Richtlinie1) als 
auch zum Schutz der Gewässer 
(WRRL - Wasserrahmenrichtlinie2) 
verpflichtet, zwei hinsichtlich der 
Ziele deutlich widerstreitende 
Richtlinien. Neben diesen divergie-
renden Zielen existieren auch noch 
Vorgaben zum Hochwasserschutz, 
die Verpflichtung zur Ausweisung 
großflächiger Schutzgebiete (Fau-
na-Flora Habitat3- und Vogelschutz-
Richtlinie4) entlang der Flüsse so-
wie nicht zuletzt ein öffentliches In-
teresse an intakten Flusslandschaf-
ten für Erholungszwecke und Tou-
rismus. 

Wertvolle Fließgewässer

In der Steiermark sind an einigen 
Flüssen noch lange freie Fließstre-
cken erhalten - Abschnitte der Enns 
und Mur gelten als ökologisch be-
sonders wertvolle Fließstrecken in 
Österreich und sind deshalb als Eu-
ropaschutzgebiete ausgewiesen. 
Zusätzlich wurden seit 2003 durch 
Unterstützung verschiedener EU-
Förderprogramme (LIFE, LIFE+, In-
terreg) großräumige Renaturierun-
gen initiiert. 

Generell gilt seit der Implementie-
rung der Wasserrahmenrichtlinie in 

das Österreichische Wasserrechts-
gesetz der Grundsatz des Ver-
schlechterungsverbots. Um das 
Ziel, in allen Gewässern den guten 
ökologischen Zustand (bzw. das gu-
te ökologische Potenzial) bis spä-
testens 2027 zu erreichen besteht 
jedoch noch ein großer Handlungs-
bedarf. Der starke Ausbaugrad der 
Wasserkraft wird als eine wesentli-
che Ursache für die ökologische 
Beeinträchtigung von Fließgewäs-
sern gesehen (Jungwirth5). Umso 
wichtiger erscheint es vor diesem 
Hintergrund, dass Standorte neuer 
Wasserkraftwerke Bestandteil inte-
grierter strategischer Planung sind.

Energiewirtschaftliche Situation

Österreich hat durch die Lage im 
Alpenraum sehr günstige Bedin-
gungen für die Wasserkraftnutzung. 
Wasserkraftwerke (Speicher- und 
Laufkraftwerke) tragen 55 % zur Er-
zeugung des heimischen Strombe-
darfs bei. Aktuell sind in der Steier-
mark rund 850 Wasserkraftanlagen 
in Betrieb oder Bau, davon ist der 
Großteil der Kleinwasserkraft (Eng-
passleistung < 10 MW) zuzurech-
nen.

Das Ziel der Erneuerbaren Energi-
en-RL ist es, bis zum Jahr 2020 den 
Anteil von erneuerbaren Energien 
deutlich zu erhöhen, wobei es für 
die einzelnen Mitgliedsstaaten, je 
nach Ausbaugrad und Energiepo-
tenzial, unterschiedliche Vorgaben 
gibt. Mit dieser Richtlinie wird – be-

sonders in alpin geprägten Ländern 
wie Österreich – die Bedeutung der 
Wasserkraft als erneuerbare Ener-
giequelle jedenfalls stark aufge-
wertet.

In der Steiermark liegt etwa ein 
Sechstel (2.100 GWh/a) des verblei-
benden Potenzials für Wasserkraft-
nutzung in Österreich (Pöyry6). Im 
Klimaschutzplan Steiermark7 wird 
abgeschätzt, dass bis 2020 ein rea-
listischer Ausbau der Wasserkraft 
um 670 GWh möglich ist. Somit 
scheint es unausweichlich, dass 
neben Kleinwasserkraftwerken 
auch an den großen Flüssen der 
Steiermark (Enns, Mur, Mürz) neue 
Kraftwerke errichtet werden. Zur 
exakten Bestimmung des ausbau-
würdigen Restpotenzials hat die 
Energie Steiermark AG eine Poten-
zialstudie8 durchgeführt. Vergleicht 
man die Energieproduktion bereits 
umgesetzter Wasserkraftprojekte 
mit den Zielwerten für 2020, verblei-
ben ca. 320 GWh welche durch 
neue Kraftwerke zusätzlich erzeugt 
werden müssen.

Neue Wege –  
Bewirtschaftungs pläne

Neu bewilligte Wasserkraftanlagen 
haben zwar strenge ökologische 
Vorgaben (Restwassermenge, Si-
cherstellung des Fließgewässer-
kontinuums) einzuhalten und beein-
trächtigen den ökologischen Zu-
stand eines Gewässers nicht zwin-
gend, jedoch gilt es trotzdem, sen-
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Abb. 1: Methode und Kriterien der Streckenausweisung

sible und schützenswerte Gewäs-
serstrecken von Nutzung freizuhal-
ten. Da oft genau in diesen Ab-
schnitten hohe, noch nicht ausge-
nutzte, Energiepotenziale liegen, 
sind langfristige strategische Pla-
nungen gefordert.

Im Nationalen Gewässerbewirt-
schaftungsplan9 (NGP) sind Planun-
gen auf Landesebene vorgesehen, 
die auf der Grundlage von Potenzi-
alanalysen, unter Berücksichtigung 
der Kriterien der Wasserrahmen-
richtlinie und ökologisch bedeuten-
der Gewässerstrecken, die Reali-
sierungsmöglichkeiten von Was-
serkraftprojekten abschätzen. Dazu 
wurde unter der Koordination der 
freiland ZT GmbH ein Planungspro-
zess entworfen, bei dem ein beson-
derer Fokus auf die Einbindung der 
wesentlichen Akteure in den Pla-
nungsprozess gelegt wurde. So wa-
ren Vertreter des Amtes der Steier-
märkischen Landesregierung (Ab-
teilung 13, 14 und 15) ebenso Mit-
wirkende an diesem Prozess als 
auch die wesentlichen Energiever-
sorgungsunternehmen. Nur so war 
es möglich, Bewirtschaftungspläne 
(BWP) zu gestalten, die eine für alle 
Stakeholder akzeptable Balance 

zwischen Nutzung und Schutz von 
Fließgewässern darstellen. 

Inhaltliche Festlegungen

Die Bewirtschaftungspläne (BWP) 
beinhalten Zustandsbeschreibun-
gen, Defizitanalysen und Maßnah-
menvorschläge. Die Basiseinheit 
der Bearbeitung sind Detailwasser-
körper.

l Zustandsbeschreibung: Allge-
meine Beschreibung der Merk-
male der Flussgebietseinheit so-
wie eine Zusammenfassung der 
signifikanten Belastungen und 
anthropogenen Einwirkungen 
auf den Gewässerzustand. 

l Defizitanalyse: Umfassende De-
fizitanalyse (inkl. Luftbildanaly-
se) von 500 m-Gewässerab-
schnitten als Basis für die Maß-
nahmenvorschläge.

l Maßnahmenvorschläge: Erstel-
lung eines Maßnahmenkatalogs 
und daraus folgend Formulie-
rung von Maßnahmenvorschlä-
gen zur Verbesserung des ökolo-
gischen Zustands bzw. zur Errei-
chung der festgelegten Umwelt-
ziele. Zusätzlich wird das Strahl-
wirkungs- und Trittsteinkonzept 
berücksichtigt.

Streckenfestlegungen

In einem ersten Schritt wurden De-
finitionen für die Ausweisung von 
Gewässerstrecken (Abb. 1) entwi-
ckelt und mit den Projektbeteiligten 
abgestimmt. Ziel war es, sowohl 
Gewässerabschnitte mit besonde-
rer gewässerökologischer Bedeu-
tung unter Schutz zu stellen, als 
auch Gewässerabschnitte zu defi-
nieren, wo eine energiewirtschaftli-
che Nutzung unter der Einhaltung 
festgelegter Rahmenbedingungen 
möglich ist. Durch die Ausweisung 
dieser Gewässerstrecken sollte 
Planungssicherheit und ein landes-
weiter Ordnungsrahmen für neue 
Kraftwerksvorhaben an Enns, Mur 
und Mürz geschaffen werden. Die 
Gewässer konnten somit in folgen-
de Strecken untergliedert werden:

l Ökologische Vorrangstrecke: 
Schützenswerte, ökologisch 
sensible Gewässerstrecke in der 
Kraftwerkserrichtungen für die 
Gültigkeitsdauer der BWP nicht 
vorgesehen sind. 

l Abwägungsstrecke: Strecken 
hoher ökologischer und energie-
wirtschaftlicher Wertigkeit. Hier 
sind keine Ausschlusskriterien 
für Wasserkraftnutzung vorhan-
den. Wesentlich ist, dass durch 
Kraftwerkserrichtungen keine 
ökologische Zustandsver-
schlechterung um eine Zu-
standsklasse (gemäß NGP) ein-
treten darf. Kraftwerksplanun-
gen müssen somit an die Rah-
menbedingungen angepasst und 
ökologisch verträglich sein.

l Restliche Fließstrecken: Gewäs-
serabschnitte, die keine speziel-
le ökologische Sensibilität oder 
energiewirtschaftliche Wertig-
keit erfüllen (oftmals bereits 
energiewirtschaftlich genutzte 
Abschnitte), bleiben in den Be-
wirtschaftungsplänen ohne 
Festlegung. 

In einem zweiten Schritt wurden 
Kriterien für die Streckenauswei-
sungen definiert und mit den Pro-
jektbeteiligten abgestimmt. Dabei 
kamen sowohl gewässerökologi-
sche und naturschutzfachliche als 
auch energiewirtschaftliche Kriteri-
en zur Anwendung.
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l Wasserwirtschaftlicher Fach-
vorschlag zur Ausweisung von 
Gewässerstrecken mit beson-
derer ökologischer Bedeutung10 

Im NGP ist zum Schutz von 
Fließgewässern die Ausweisung 
ökologisch besonders wertvoller 
Gewässerstrecken vorgesehen. 
Diese Planung wurde vom Land 
Steiermark für alle Gewässer 
des Berichtsgewässernetzes 
umgesetzt.

l Ökologischer Zustand  
Die WRRL untersagt eine Ver-
schlechterung des ökologischen 
Zustands/Potenzials von Gewäs-
serabschnitten. Die einzelnen 
Zustandsklassen haben unter-
schiedliche „Bandbreiten“ be-
treffend Verschlechterung. Eine 
Verschlechterung vom „sehr gu-
ten Zustand“ in den „guten Zu-
stand“ erfolgt i.a. bereits durch 
geringe anthropogene Eingriffe, 
während der „gute Zustand“ ei-
ne höhere Resilienz gegenüber 
diesen Eingriffen besitzt. 

l Maßnahmenstrecken –  
umgesetzte Maßnahmen zur 
ökologischen Aufwertung  
Streckenabschnitte in denen mit 
öffentlichen Mitteln bereits Er-
haltungs-/Sanierungsmaßnah-
men gesetzt wurden, fanden in 
Abhängigkeit von Umfang, Kos-
ten und Wirksamkeit der Maß-
nahme Berücksichtigung. 

l Naturschutzflächen – gesetzli-
che Vereinbarkeit mit Nutzung  
Auf Basis der Rechtsgrundlage 
des Steiermärkischen Natur-
schutzgesetzes11 wurden die 
Schutzziele/Schutzbestimmun-
gen betroffener Schutzgebiete 
auf Vereinbarkeit mit energie-
wirtschaftlicher Nutzung ge-
prüft.

l Naturschutzflächen –  
Bewertung der Sensibilität  
der Schutzgüter  
Als zweiter Schritt der natur-
schutzfachlichen Beurteilung 
wurde die Sensibilität der 
Schutzgüter im Planungsraum 
betreffend Wasserkraftnutzung 
geprüft. Diese Bewertung resul-
tiert in der Ausweisung von 
hoch sensiblen, mittel sensiblen 
und gering sensiblen Schutzge-
bieten. 

l Ausbau entsprechend  
Energiezielprogrammen  
Vergleicht man die Zielwerte für 
Wasserkraftausbau mit den tat-
sächlich umgesetzten Projekten, 
beträgt die Lücke zwischen Ziel-
vorgabe und Ist-Zustand min-
destens 321 GWh. 

Ergebnisse

Die Kriterien zur Festlegung dieser 
Gewässerabschnitte wurden mit-
tels GIS dargestellt und überlagert. 
Die Überlagerung resultierte in ei-
ner kartografischen Zusammen-
schau, die für jeden Abschnitt mit 
allen Projektbeteiligten gleichzeitig 
diskutiert wurde. Dabei stand im 
Vordergrund, unter Berücksichti-
gung der naturschutzfachlichen 
und energiewirtschaftlichen Ziele 
eine konsensfähige Streckenaus-
weisung zu erzielen. Die Ergebnis-
se für die Streckenausweisungen 
entlang der Mur (Abb. 2) waren Ge-
genstand langer Abstimmung und 
sind als Hauptergebnis des Pla-
nungsprozesses anzusehen.

An der oberen Mur (Landesgrenze 
Salzburg bis Leoben) liegt eine ge-
ringe Kraftwerksbeeinflussung und 
ein hohes energiewirtschaftliches 
Restpotenzial vor. Ebenfalls finden 
sich dort lange freie Fließstrecken 
und Europaschutzgebiete. 

An der oberen Mur steht die Ver-
besserung bzw. Beibehaltung des 
ökologischen Zustands im Vorder-
grund, weshalb lange Abschnitte 
als ökologische Vorrangzone fest-
gelegt wurden. Abwägungszonen 
finden sich in jenen Abschnitten mit 
hohem energiewirtschaftlichen Po-
tenzial, die keine hoch sensiblen 
Schutzgebiete oder EU-geförderte 
Maßnahmenflächen aufweisen. Da 

Abb. 2: Ergebnis der Bewirtschaftungsplanung mit Festlegung ökologisch bedeutsamer Gewässerstrecken an der Mur
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hier außerdem der prioritäre Wan-
derraum von mittelstreckenwan-
dernden Fischarten liegt, wurde da-
rauf geachtet, lange freie Fließstre-
cken nur in Randbereichen durch 
mögliche Kraftwerksstandorte ein-
zuschränken. Durch die Definition 
als Abwägungsstrecke wird gesi-
chert, dass hier keine Zustandsver-
schlechterung eintreten kann und 
somit auch den Zielen der WRRL 
entsprochen wird. 

An der Grenzmur wurde bis auf ei-
nen kurzen Abschnitt, wo eine Sa-
nierung des slowenischen Kraft-
werkstandorts Ceršak angedacht 
ist, eine ökologische Vorrangstre-
cke festgelegt.

Für die Mur zwischen Leoben und 
Spielfeld liegen völlig andere Vor-
aussetzungen vor. An diesen kraft-
werksbeeinflussten Abschnitten 
liegt meist weder ökologische Wer-
tigkeit, noch hohes Restpotenzial 
vor (vgl. Abbildung 3). Das betrifft 
50 % der Fließkilometer der Mur – 
hier wurden keine Festlegungen 
getroffen („Restliche Fließstre-
cken“), allerdings sind hier Maß-
nahmen zur ökologischen Verbes-
serung und zur Effizienzsteigerung 
angedacht. 

Die oben beschriebenen als ökolo-
gische Vorrangstrecken und Abwä-
gungsstrecken ausgewiesenen 
Strecken entsprechen ebenfalls  
50 % der Fließkilometer der Mur 
und weisen ein sehr hohes Energie-
potenzial auf. Speziell bei Abwä-
gungsstrecken liegen auf nur  
44,4 km (15 % der Fließkilometer) 
annähernd 30 % des Energiepoten-
zials. Die Ausweisung von Abwä-
gungsstrecken lässt sich damit be-
gründen, dass hier Abschnitte mit 
sehr hohem Energiepotenzial unter 
festgelegten Rahmenbedingungen 

(keine Zustandsverschlechterung 
nach NGP erlaubt) für eine energie-
wirtschaftliche Nutzung zugänglich 
gemacht werden. 

Resumée und Ausblick

Mit den BWP konnte im Zusam-
menwirken aller Beteiligten ein we-
sentlicher Beitrag zur Lösung des 
Zielkonflikts von widersprüchlichen 
öffentlichen Interessen, im konkre-
ten Fall ökologischen, wasserwirt-
schaftlichen und energiewirtschaft-
lichen Interessen geleistet werden. 
Mit den Streckenausweisungen 
wurden die Voraussetzungen ge-
schaffen, die für die Steiermark 
verpflichtenden Energieziele zum 
Ausbau der Wasserkraft als erneu-
erbarer Energiequelle einzuhalten 
und dabei ökologische Zustands-
verschlechterungen zu vermeiden.

Die BWP sind zuallererst eine Infor-
mationsgrundlage für wasserwirt-
schaftliche Planungen, darüber hi-
naus stellt die Streckenausweisung 
eine grundlegende, ordnungsplane-
rische Festlegung dar, die Auswir-
kungen z. B. auf die energiepoliti-
sche Entwicklung der Steiermark 
hat. Eine rechtliche Verankerung 
wird dazu in Form eines Regional-
programms (gem. §55g WRG) erar-
beitet. Die Gültigkeitsdauer der 
Festlegungen der Bewirtschaf-
tungspläne erstreckt sich bis 2022.

Die BWP stellen die erste derartige 
Planung auf Landesniveau in Öster-
reich dar und zeigen, dass unter 
Einbindung der wesentlichen Sta-
keholder in den Planungsprozess 
ein für alle Seiten akzeptables Er-
gebnis erreicht werden kann, mit 
welchem es möglich ist, die Vorga-
ben unterschiedlicher Richtlinien 
und verschiedenartig gelagerter In-
teressen abzustimmen. 

Abb. 3: Anteilige 
 Streckenausweisungen 

an der Mur, nach 
 Energiepotenzial und 

Fließkilometern
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Ausgangslage

Die Obere Lafnitz, ein Teil des Natu-
ra 2000 Gebietes Nr. 27 Lafnitztal – 
Neudauer Teiche, wird zwischen 
Flkm 86,5 und Flkm 106,0 durch be-
stehende Nutzungen und anthropo-
gene Überformungen über weite 
Strecken in ihrer natürlichen Ge-
wässerausprägung beeinträchtigt. 
Neben hydrologischen Belastungen 
in Form von Wasserkraftanlagen 
müssen insbesondere Sicherungs-
maßnahmen der Sohle und der 
Uferlinien sowie ein fehlender Ufer-
gehölzstreifen als gewässerökolo-
gische Belastungen angeführt wer-
den. Auch reichen infrastrukturelle 
Nutzungen abschnittsweise bis an 
die Gewässergrenze heran (Abb. 1). 
Zusätzlich sind im Untersuchungs-
gebiet der Oberen Lafnitz derzeit 
weitere Kleinwasserkraftanlagen 
geplant. 

Um die Erreichung des Zielzustan-
des (guter ökologischer Zustand) 
gemäß EU-WRRL sicherzustellen, 
sind aber in Anbetracht der vorhan-
denen Belastungen Maßnahmen 
zur Strukturverbesserung zwingend 
zu planen und umzusetzen. Die Ziel-
setzung, saubere und naturnahe 
Gewässer zu erhalten, sollte aber 
nicht dazu führen, ökonomische 
Gegebenheiten völlig zu ignorieren.

Im Zuge des Konzeptes zur nach-
haltigen Gewässerbewirtschaftung 
der Oberen Lafnitz wurden neben 
den ökologischen auch die energe-
tisch-ökonomischen Voraussetzun-
gen im Untersuchungsgebiet ge-

Mag. Marco Petschar
ZT-Kanzlei Dr. Hugo Kofler
Stellvertretende
Kanzleileitung
8132 Pernegg a. d. Mur, 
Traföß 20
Tel. Tel. +43(0)664/9681347
marco.petschar@zt-kofler.at

Abb. 1: Massive Ufersicherungsmaßnahmen ; Bereich Landstraße Waldbach
Foto: Petschar

prüft und beurteilt. Mittels Erhebun-
gen vor Ort wurden die vorhande-
nen Datengrundlagen zum ökologi-
schen Zustand und zu den vorhan-
denen Wasserrechten geprüft, ver-
dichtet bzw. nach Notwendigkeit 
ergänzt. So konnten neben den vor-
handenen strukturellen und hydro-
logischen Belastungen ökologisch 
wertvolle Gewässerabschnitte 
identifiziert und abgegrenzt werden 
(Abb. 2 und 3).

Maßnahmen

Wesentliches Element einer nach-
haltigen Bewirtschaftung von Ge-
wässerstrecken ist die Definition 
von Maßnahmen zur Verbesserung 
des ökologischen Zustandes. Die 

Entwicklung von Maßnahmen ori-
entiert sich dabei naturgemäß an 
den vorhandenen Belastungen und 
zielt u. a. auf das durch den Natio-
nalen Gewässerbewirtschaftungs-
plan vorgegebene Maßnahmenpro-
gramm ab. In der Oberen Lafnitz 
reichen die Belastungen von struk-
turellen Defiziten des Gewässers 
selbst (Gewässerregulierungen 
zum Hochwasserschutz, Rückhalte-
becken etc.), der fehlenden Anbin-
dung des Gewässerumlandes über 
den Ufergehölzstreifen, der fehlen-
den Anbindung von Zubringerge-
wässern bis zur energetischen Nut-
zung von Teilabschnitten des Fließ-
gewässers.

Gewässerbewirtschaf
tungsplan Obere lafnitz
Konzept zur nachhaltigen Vereinbarkeit von Gewässerökologie und engergiegewinnung

Mit der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) in das österreichische Wasserrecht werden  
verstärkt flussgebietsbezogene Planungen zum Schutz zur Verbesserung nachhaltiger Nutzung der Gewässer 
verfolgt. Unter dieser Prämisse wurde im Auftrag der Abteilung 14 – Wasserwirtschaft, Ressourcen und 
 Nachhaltigkeit ein Konzept zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Oberen Lafnitz erstellt. Als Zielvorgabe 
 wurde der Leitsatz „Energie & Ökologie im Gleichgewicht“ definiert.
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Auf Grundlage der Analyse der Be-
lastungen wurde ein Maßnahmen-
katalog entwickelt und die einzel-
nen Maßnahmen (Abb. 4) in einem 
Kartenwerk nachvollziehbar veror-
tet.

Der Maßnahmenkatalog ist auf das 
Projektgebiet bezogen und enthält 
Strukturierungsmaßnahmen im Ge-
wässer selbst und Maßnahmen zur 
Vernetzung mit dem Umland.

Die Maßnahmen im Gewässer 
selbst betreffen

l die longitudinale Vernetzung des 
Gewässersystems Lafnitz mit 
den Zubringerbächen, 

l die strukturelle Aufwertung der 
Gewässersohle und des Ufers 
mittels ingenieurbiologischer 
Maßnahmen 

l und die Durchgängigkeitsgestal-
tung von bestehenden Querbau-
werken im Fließgewässerkonti-
nuum.

Insbesondere in strukturell massiv 
verarmten Gewässerabschnitten 
werden somit durch ingenieurbiolo-
gische Maßnahmen bzw. das Ein-
bringen von Steinformationen un-
terschiedliche Strömungsverhält-
nisse und variable Habitate für die 
aquatischen Lebewesen entwi-
ckelt.

Die Maßnahmen zur Vernetzung mit 
dem Gewässerumland betreffen 

l Bepflanzungen des Ufergehölz-
streifens mit standorttypischen 
Arten

l und den Erhalt von Alt- und Tot-
holzbäumen. 

Übergeordnetes Ziel der Vernet-
zung mit dem Umland ist die Ent-
wicklung ausreichend breiter Ufer-
gehölzstreifen mit standortheimi-
schen Arten. Totholzstrukturen, 
Wurzelstöcke oder aber eine über-
hängende Begleitvegetation sind 
als nachhaltig positive ökologische 
Maßnahmen für das Gewässer zu 
werten.

Neben der strukturellen Verbesse-
rung gilt es aus gewässerökologi-
scher Sicht bzw. im Hinblick auf die 
Vorgaben der EU-WRRL Gewässer-
strecken, welche eine besondere 
Bedeutung haben bzw. eine beson-
dere Funktion im übergeordneten 
Gewässernetz erfüllen, zu schüt-
zen. Dabei handelt es sich um Ge-
wässerabschnitte, welche zwar 
nicht mehr in sehr gutem Zustand 
sind, aber vielfältige ökologische 
Funktionen haben, die für das ge-
samte Gewässersystem von Be-
deutung sind. Im Untersuchungsge-
biet wurden ökologisch wertvolle 
Gewässerabschnitte identifiziert 
und abgegrenzt. Diese Abschnitte 
zeichnen sich durch eine naturna-

he, dem Gewässerleitbild weitest-
gehend entsprechende Strukturie-
rung aus. Eine Nutzung und eine 
damit verbundene Beeinträchti-
gung dieser Restbereiche muss 
nachhaltig reduziert bzw. verhin-
dert werden.

Neben den angesprochenen ökolo-
gischen Maßnahmen im Gewässer 
wurden energetische Optimierun-
gen an bestehenden und geplanten 
Kleinwasserkraftanlagen ange-
dacht und in das Konzept zur Ge-
wässerbewirtschaftung eingearbei-
tet. Vorrangiges Ziel ist dabei, den 
energetischen Nutzen von beste-
henden Anlagen unter Berücksich-
tigung ökologischer Vorgaben zu 
verbessern. Die energetischen Op-
timierungsmöglichkeiten an beste-
henden Wasserkraftanlagen betref-
fen insbesondere Überlegungen zur 
Fallhöhe und zur Ausbauwasser-
menge. Ein zu geringer Ausbau-
grad, welcher nicht an die natürli-
chen Abflussverhältnisse vor Ort 
angepasst wurde, steht dieser was-
serwirtschaftlichen Potenzialnut-
zung entgegen. Die ökologischen 
Optimierungsmöglichkeiten betref-
fen u. a. die Bemessung einer öko-
logisch nachhaltigen Restwasser-
menge und die Gestaltung eines 
Fischaufstieges, angepasst an das 
Fischleitbild unter besonderer Be-
trachtung der Koppe als schwimm-

Abb. 2 und 3: Strukturvielfalt im Gewässer und natürliche Ufervegetation an der Schwarzen Lafnitz
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Abb. 4: Kraftwerk Schiester mit Ausgleichsmaßnahmen

schwacher Vertreterin der Fischzö-
nose. 

Zusammenfassung und Ausblick

In Anlehnung an die Vorgaben der 
EU-WRRL, welche einerseits als 
Umweltziele vorsieht, Gewässer im 
guten Zustand abzusichern und an-
dererseits Gewässer in einem 
schlechteren als guten Zustand 
stufenweise zu verbessern, wurde 
ein Konzept zur nachhaltigen Ge-
wässerbewirtschaftung der Oberen 
Lafnitz entwickelt. Für das Gewäs-
serbewirtschaftungskonzept wurde 
der Leitsatz „Energie & Ökologie im 
Gleichgewicht“ formuliert. 

Auf Grundlage der vorhandenen 
Belastungen und energetischen In-
teressen im Untersuchungsgebiet 
wurden Maßnahmen entwickelt 
und in einem Maßnahmenkatalog 
zusammengefasst. Die ökologi-
schen Maßnahmen verbessern die 
Funktionsfähigkeit des Gewässers 
mittels gezielter Strukturierungs-
maßnahmen und sichern weitest-
gehend intakte (Rest-) Fließgewäs-
serabschnitte. Eine wichtige Maß-
nahmengruppe bezieht sich auf die 
longitudinale Vernetzung des Ge-
wässersystems mit dem vorhande-
ne Querbauwerke durchgängig ge-
staltet und die Vernetzung mit 
wichtigen Zubringerbächen sicher-
gestellt wird. Die Lebensraumbe-
dingungen für Fische als aussage-

kräftige Indikatoren für die Belas-
tung und die Fragmentierung unse-
rer Fließgewässer werden durch 
die Vernetzung des Gewässerkonti-
nuums verbessert.

Neben den ökologischen Maßnah-
men wurden im Konzept energeti-
sche Optimierungen an bestehen-
den und geplanten Kleinwasser-
kraftwerken angedacht und konzi-
piert. Diese Optimierungen betref-
fen neben der Potenzialausnützung 
der vorhandenen natürlichen Was-
sermenge und Fallhöhe bei beste-
henden Anlagen insbesondere öko-
logische Maßnahmen wie die Ab-
gabe einer dynamischen Pflicht-
wassermenge  und die an das 
Fischleitbild angepasste Ausgestal-
tung der Fischaufstiegshilfe samt 
zugehörigen Kompensationsmaß-
nahmen. Bei Wasserkraftplanun-
gen wurde überdies die Länge bzw. 
die Ausleitungstrecke als solche, 
unter Berücksichtigung von ökolo-
gischen Aspekten, in die Überle-
gungen eingearbeitet. Im Zuge der 
energetischen Potenzialanalyse 
des Untersuchungsgebietes wur-
den somit die ökologisch wertvollen 
Abschnitte der streckenweise mas-
siv überformten Oberen Lafnitz von 
einer zukünftigen energetischen 
Nutzung ausgeklammert.

Das energetische Nutzungspotenzi-
al des Untersuchungsgebietes Obe-

re Lafnitz wird sich nach Umset-
zung der technischen Optimierun-
gen an den bestehenden Kleinwas-
serkraftanlagen auch unter Berück-
sichtigung von ökologischen Vorga-
ben, wie den verkürzten Auslei-
tungsstrecken an den geplanten 
Kleinwasserkraftanlagen, nicht 
maßgeblich reduzieren. Die vorge-
schlagenen ökologischen Maßnah-
men werden den Naturraum stufen-
weise aufwerten. 

Ziel war es, die durch Wasserkraft-
anlagen beeinträchtigte Fließge-
wässerstrecke auf rund 25 % der 
Gesamtlänge des Wasserkörpers 
einzuschränken.

1  Aus ökologischen Gründen ist eine dynami-

sche (= zuflussabhängige) Pflichtwasserabga-

be einer gestaffelten oder konstanten vorzuzie-

hen (siehe Pflichtwasserleitfaden der ZT-Kanz-

lei Dr. Hugo Kofler, Seite 10 Kapitel 4).  

Eine dynamische Pflichtwasserabgabe spiegelt 

die natürliche Dynamik eines Gewässers im 

Verlauf eines Jahres – mit reduziertem Abfluss 

– wider.
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potenzialstudie 
Wasserkraft steiermark

Abb. 1: Ziel für den Wasserkraft-Ausbau in der Steiermark

DI Thomas Geisler
Energie Steiermark 
Green Power GmbH
Projektleiter für Wasserbau
8010 Graz, Leonhardgürtel 10
Tel. +43(0)316/9000-50861
thomas.geisler@e-steiermark.com

In der Steiermark ist der Anteil der Stromerzeugung aus Wasserkraft am Gesamtverbrauch aufgrund der  
Bedarfsentwicklung in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen. Um diesen Anteil wieder zu erhöhen, 
wird es in den nächsten Jahren notwendig sein, neben einer deutlichen Reduktion des Stromverbrauches auch 
die Erneuerung bestehender Wasserkraftwerke und einen – mit ökologischen Erfordernissen abgestimmten – 
Ausbau weiterer Standorte voranzutreiben. Als fachliche Grundlage dazu wurde von der Energie Steiermark AG 
eine detaillierte Potenzialstudie für die Steiermark durchgeführt.

Nationale und regionale 
 Ausbauziele der Wasserkraft

Um Österreichs Klima- und Energie-
ziele erreichen zu können, ist die 
Errichtung weiterer Erzeugungska-
pazitäten im Bereich der Wasser-
kraft erforderlich. So sieht die nati-
onale Energiestrategie bis zum Jahr 
2020 österreichweit eine Steige-
rung der Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Energiequellen im Um-
fang von insgesamt 7,8 TWh/a vor. 
Den größten Anteil soll dabei die 
Wasserkraft mit einem weiteren 
Ausbau von 3,5 TWh/a übernehmen 
(im aktuellen Ökostromgesetz wird 
sogar ein Ausbau von rund 4,0 
TWh/a gefordert). Gemäß einer von 
Pöyry Energy durchgeführten Stu-
die aus dem Jahr 2008 beträgt das 
unter technisch-wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten ermittelte Restpo-
tenzial der Wasserkraft in Öster-
reich insgesamt etwa 12,8 TWh/a. 
Rund 2,1 TWh/a. Auf die Steiermark 
entallen davon 16 % nach Aus-
schluss hochsensibler Gewässer-
abschnitte (Weltkulturerbe, Natio-
nalparke, etc.) woraus als Zielvor-
gabe für das Jahr 2020 ein Erzeu-
gungszuwachs von 560 GWh/a ab-
leitbar ist. Ein ambitionierteres Ziel 
formulieren der Klimaschutzplan 
Steiermark bzw. die „Road Map 
Wasserkraft“, die bis zum Jahr 2020 
von einer zusätzlichen Stromauf-
bringung aus Wasserkraft im Aus-
maß von 764 GWh/a ausgehen, wo-
bei 670 GWh/a durch eine Erweite-

rung des Kraftwerksparks und 94 
GWh/a durch Revitalisierung und 
Ertüchtigung von Kleinwasserkraft-
werken gewonnen werden sollen 
(Abb. 1).

Stand der Zielerreichung  
in der Steiermark

Bezugnehmend auf das Ausgangs-
jahr 2007 konnten bis Ende 2012 be-
reits 478 GWh bzw. 63 % des regio-
nalen Ausbauzieles realisiert wer-
den. Um die Zielvorgabe erreichen 
zu können und gleichzeitig künftige 
Erzeugungsverluste aufgrund der 
Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL) auszugleichen, 
müssen bis zum Jahr 2020 aber 
noch weitere 321 GWh realisiert 
werden. Eine detaillierte Analyse 
der Entwicklung von 2001 bis 2012 
zeigt, dass in diesem Zeitraum pro 
Jahr durchschnittlich 8 bis 9 Klein-

wasserkraftwerke (Engpassleistung 
unter 10 MW) mit einem Regelar-
beitsvermögen (RAV) von in Summe 
rund 27 GWh wasserrechtlich ge-
nehmigt wurden (Abb. 2). Darüber 
hinaus wurden 2008 zwei Groß-
kraftwerke an der Mur erstinstanz-
lich genehmigt, die mit rund 166 
GWh fast gleich viel RAV aufweisen 
wie die restlichen 55 Kleinwasser-
kraftwerke mit rund 180 GWh. Soll-
te die Entwicklung in den nächsten 
Jahren ohne Großwasserkraft vor-
anschreiten, ist bis zum Jahr 2020 
ein Erzeugungszuwachs von rund 
200 GWh zu erwarten. Dies wird 
nicht genügen, um die regionale 
Zielvorgabe von 321 GWh zu errei-
chen, weshalb in der Steiermark 
ein ambitionierteres Vorgehen im 
Bereich des Wasserkraftausbaus 
erforderlich sein wird.
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Abb. 3: Methodik zur Ermittlung des ausbaufähigen Restpotenzials

Abb. 4: Wasserkraftpotenziale der Steiermark

Methodik zur Ermittlung der Was-
serkraft-Restpotenziale 

Das in der Studie 2008 angeführte 
Wasserkraft-Restpotenzial für die 
Steiermark von 2,1 TWh/a berück-
sichtigt keine Hemmnisse aus 
Gründen der Gewässerökologie 
oder des Natur- und Landschafts-
schutzes und kann daher keines-
falls dem tatsächlich ausbaufähi-
gen Restpotenzial gleichgesetzt 
werden. Dieses umfasst jenes wirt-
schaftlich ausbauwürdige Wasser-
kraftpotenzial, welches aus rechtli-
cher, ökologischer und gesell-
schaftspolitischer Sicht tatsächlich 
umsetzbar ist und somit alle Nut-
zungsansprüche an die Gewässer 
berücksichtigt. Zur Bestimmung 
des ausbaufähigen Restpotenzials 
wurde das theoretische 
Abflusslinien potenzial mit Hilfe geo-
grafischer Informationssysteme 
(GIS) abschnittsweise ermittelt und 
anschließend aufgrund techni-
scher, wirtschaftlicher, ökologi-
scher und rechtlicher Randbedin-
gungen reduziert (Abb. 3). 

Das theoretische Linienpotenzial 
ergibt sich dabei aus dem mittleren 
Jahresabfluss und dem vorhande-
nen Gefälle innerhalb des betrach-
teten Gewässerabschnittes. Das 
technische Potenzial umfasst dage-
gen jene elektrische Energie, die 
mit einem Wasserkraftwerk inner-
halb eines Jahres bei durchschnitt-
licher Wasserführung („Regeljahr“) 
und unter Berücksichtigung des 
Stands der Technik erzeugt werden 
kann. Für das verfügbare Restpo-
tenzial wird das technische Poten-
zial gemäß der Länge von bereits 
ausgebauten bzw. gesetzlich ge-
schützten Teilstrecken innerhalb 
des betrachteten Gewässerab-
schnittes reduziert. Die ausgebau-
ten Teilstrecken können sich dabei 
aus Stau-, Ausleitungs- und Eintie-
fungsstrecken zusammensetzen. 
Durch Berücksichtigung der spezi-
fischen Jahreserzeugung (GWh/a 
pro km Gewässerlänge) wird das 
verfügbare Restpotenzial auf jene 
Gewässerabschnitte eingegrenzt, 
die aus heutiger Sicht wirtschaft-
lich genutzt werden können (aus-
bauwürdiges Restpotenzial). Für die 

Abb. 2: Entwicklung der Wasserrechte im Detail

Ermittlung des uneingeschränkt 
ausbaufähigen Restpotenzials, wel-
ches alle Gewässerstrecken um-
fasst, in denen eine Wasserkraft-
nutzung als ökologisch vertretbar 
beurteilt wird, erfolgt schlussend-
lich eine Ausweisung möglicher 
ökologischer Hemmnisse.

Umsetzung mittels Geografischer 
Informationssysteme (GIS)

Zu Beginn wurde aus einem digita-
len Geländemodell der Verlauf der 
natürlichen Fließwege ermittelt, in-
dem für jede Rasterzelle die 
Hauptabflussrichtung aus den Hö-
henlagen der benachbarten Zellen 
bestimmt wurde. Anschließend 
wurde die Abschnittsteilung der hy-
dromorphologischen Zustandsbe-
wertung entlang der natürlichen 
Fließwege neu angeordnet. So 
konnte jedem Teilabschnitt das vor-
handene Gefälle aus der Höhendif-
ferenz der zugehörigen Teilungs-
punkte (ermittelt entlang der natür-
lichen Fließwege) zugewiesen wer-
den. Zur Abschätzung der mittleren 
Jahresabflüsse im Gewässernetz 
wurden vom Institut für Statistik der 
TU Graz unterschiedliche Regressi-
onsmodelle entwickelt, die den 
mittleren Jahresabfluss in jedem 
Teilabschnitt anhand ausgewählter 
Eigenschaften des zugehörigen Ein-
zugsgebietes ermitteln. Die zugehö-
rigen Regressionsgleichungen wur-
den an 201 Pegelstationen durch 
Vergleich der gemessenen Abfluss-
werte mit topografischen und kli-
matischen Parametern der Einzugs-
gebiete bestimmt. 

Abschätzung des ausbauwürdigen 
Wasserkraft-Restpotenzials 

Die Anwendung der Linienpotenzi-
al-Methode ergibt für die gesamte 
Steiermark ein theoretisches Ab-
flusslinienpotenzial von etwa 14,8 
TWh/a (Abb. 4). Davon können etwa 
9,3 TWh oder 63 % technisch in 
Wasserkraftwerken genutzt wer-
den. Bestehende bzw. bereits ge-
nehmigte Wasserkraftnutzungen 
(Stichtag 31. Juli 2012, einschließ-
lich Speicher- und Mühlkanalkraft-
werke) reduzieren das technische 
Potenzial um rund 4,0 TWh/a, was 

einem Ausbaugrad der steirischen 
Berichtsgewässer von 43 % ent-
spricht. Weitere rund 0,45 TWh/a 
bzw. 5 Prozent liegen in Gewässer-
abschnitten, in denen energiewirt-
schaftliche Nutzungen aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen zum 
Natur- und Landschaftsschutz weit-
gehend ausgeschlossen sind (ge-
schütztes Potenzial). Das techni-
sche Restpotenzial der Steiermark 
beträgt somit rund 5,0 TWh/a. Da-
von entfallen 0,49 TWh/a bzw. 10 % 
auf bereits bestehende Aus-
baustrecken (Optimierungspotenzi-
al) und 4,5 TWh/a bzw. 90 % auf 
noch ungenutzte Gewässerab-
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Abb. 5: Fließgewässerabschnitte mit zugehörigen Wasserkraftpotenzialen

Abb. 6: Ausbaufähiges Restpotenzial nach Flussgebieten

schnitte (Neubaupotenzial). Wer-
den von den ungenutzten Gewäs-
serabschnitten nur jene mit hohem 
spezifischem Restpotenzial (über  
1 GWh/a pro km) berücksichtigt, 
verbleibt ein aus heutiger Sicht 
wirtschaftlich ausbauwürdiges 
Restpotenzial von rund 3,4 TWh/a.

Interessant ist die Gegenüberstel-
lung der energiewirtschaftlichen 
Potenziale mit der bereits beste-
henden Nutzung der Gewässerab-
schnitte (Abb. 5). Der Anteil der 
ausgebauten Abschnitte am Be-
richtsgewässernetz (Stau-, Rest-
wasser- und Eintiefungsstrecken) 
ist mit 842 km bzw. 13 % deutlich 
geringer als der zugehörige Anteil 
am technischen Potenzial von  
4,0 TWh/a bzw. 43 %. Ähnliches gilt 
für die Abschnitte mit hohem spezi-
fischen Restpotenzial, welche mit 
3,4 TWh/a rund 75 % des gesamten 
Neubaupotenzials umfassen, für 
deren vollständige Nutzung aber 
nur 965 km bzw. 19 % der derzeit 
ungenutzten Gewässerabschnitte 
ausgebaut werden müssten.

Berücksichtigung von ökologi-
schen Einschränkungen 

Zur Berücksichtigung von ökologi-
schen Einschränkungen wird das 
wirtschaftlich ausbauwürdige Rest-
potenzial durch Ausweisung von 
Gewässerabschnitten mit sehr gu-
tem ökologischen Zustand, in hoch-
wertigen Schutzgebieten (Europa- 
oder Naturschutzgebiete) sowie 
von besonderer ökologischer Be-
deutung (gemäß Fachvorschlag 
A14) reduziert. Die verbleibenden 
Gewässerabschnitte liegen außer-
halb ökologisch sensibler Gebiete 
und beinhalten daher jenes aus-
baufähige Wasserkraft-Restpoten-
zial, das bevorzugt zur Erfüllung der 
regionalen Zielvorgaben für den 
Wasserkraftausbau heranzuziehen 
wäre. Allerdings sind vom ausbau-
würdigen Restpotenzial entlang der 
drei Hauptflüsse Mur, Mürz und 
Enns in Höhe von 1,9 TWh/a nur 
rund 26 % oder 0,49 TWh/a als un-
eingeschränkt ausbaufähig zu be-
urteilen (Abb. 6, links). Vom Potenzi-
al der restlichen Gewässer in der 
Steiermark liegen nur rund 55 % 

oder 0,83 TWh/a außerhalb ökolo-
gisch sensibler Gebiete (Abb. 6, 
rechts). Somit verbleibt in der Stei-
ermark ein ausbaufähiges Restpo-
tenzial von in Summe nur rund 1,3 
TWh/a. Berücksichtigt man die Er-
fahrung, dass bei der Umsetzung 
von Projekten aufgrund verschie-
denster lokaler Einschränkungen 
meist ungenutzte Gewässerab-
schnitte verbleiben, kann das aus-
baufähige Restpotenzial für Neu-
bauprojekte in der Steiermark mit 
rund 800 GWh abgeschätzt werden.

Ausblick

Um die regionale Zielvorgabe für 
den Wasserkraftausbau bis zum 
Jahr 2020 erreichen zu können, 
muss in der Steiermark in den 
nächsten Jahren ein Potenzial von 
rund 320 GWh zusätzlich nutzbar 
gemacht werden. Dies entspricht 
rund 40 % des uneingeschränkt 
ausbaufähigen Neubaupotenzials. 
Neben einer Produktionssteigerung 
der Bestandskraftwerke ist eine 
deutlich verstärkte Aktivität im Be-
reich der Kleinwasserkraft oder die 
Errichtung weiterer Großkraftwer-
ke (beispielsweise an der Mur) er-
forderlich. Österreichweit sind ähn-
liche Anstrengungen vonnöten: Ei-
ne aktuelle Umfrage von Öster-

reichs Energie zeigt, dass die Ge-
samterzeugung der österreichweit 
bekanntgegebenen Wasserkraft-
projekte mit rund 3,6 TWh/a in der 
Größenordnung des nationalen 
Ausbauzieles der Energiestrategie 
liegt. Allerdings erwarten die Pro-
jektbetreiber, dass aufgrund lan-
gandauernder Genehmigungsver-
fahren bis zum Jahr 2020 davon nur 
rund 2,1 TWh/a zur Verfügung ste-
hen werden. 
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restwasserstrecken in 
steirischen Fließgewässern 
In der Steiermark sind über 450 Flusskilometer von Wasserentnahmen betroffen. Zur Erzeugung erneuerbarer 
Energie wird meist ein Großteil der vorhandenen Wassermenge aus den Gewässern ausgeleitet, wodurch 
 Gewässerabschnitte mit stark verminderten Abflussbedingungen (Restwasserstrecken) entstehen.  
Die Qualitätszielverordnung „Ökologie-Oberflächengewässer“ definiert Kriterien bezüglich der minimalen 
 Abflussmenge, welche in den betroffenen Gewässerabschnitten verbleiben soll, um den Zielzustand des guten 
ökologischen Zustandes nicht zu gefährden. Im Rahmen dieser Studie wurden über 130 Restwasserstrecken 
 unterschiedlicher Größenordnung in der Steiermark untersucht und die aktuelle Situation mit den Anforderun-
gen der Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer verglichen.

Im Zuge der Umsetzung der euro-
päischen Wasserrahmenrichtlinie 
wurde vom Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft eine Quali-
tätszielverordnung (QZV) im Jahr 
2010 erlassen. Diese Verordnung 
behandelt unter anderem geforder-
te Zielzustände in von Wasseraus-
leitungen betroffenen Gewässer-
strecken (vgl. Abb.1) und definiert 
einen „ökologisch notwendigen 
Mindestabfluss“ (Restwassermen-
ge), um den Zielzustand des „guten 
ökologischen Zustandes“ des Ge-
wässerabschnittes zwischen Trieb-
wasserentnahme- und Rücklei-
tungsstelle erreichen bzw. erhalten 
zu können.

Ziel dieser Studie ist es, den aktuel-
len Stand der Umsetzung und die 
Einhaltung der für Restwasserstre-
cken definierten gesetzlichen Vor-
gaben in steirischen Fließgewäs-
sern zu analysieren. 

Außerdem sollen die Restwasser-
mengen, welche durch die einzel-
nen unterschiedlichen gesetzlichen 
Kriterien der Verordnung gefordert 
werden, dargestellt und verglichen 
werden (hydrologisch definierte 
Kriterien QZV - Kriterien nach Anla-
ge G QZV). Dazu wurden zwischen 
2009 und 2013 insgesamt 133 Rest-
wasserstrecken (Abb.2) zum Teil 
mehrmals begangen und die maß-
geblichen Parameter erhoben.

DI Franz Greimel
Ingenieurbüro für 
Kulturtechnik 
und Wasserwirtschaft
8182 Passail,  
Harter Straße 18
franzgreimel@netscape.net

Abb. 1: Schemaskizze eines Ausleitungskraftwerkes

Abb. 2: Übersichtskarte der Restwasserstrecken in der Steiermark (Quelle: NGP)

Rot = Restwasserstrecken
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Gesetzliche Grundlage – Qualitäts-
zielverordnung Ökologie 

Durch die Festlegung einer minimal 
in der Restwasserstrecke zu belas-
senden Wassermenge sowie einer 
jahreszeitlichen Variabilität der 
Restwassermenge soll garantiert 
werden, dass in den Restwasser-
strecken genügend nutzbarer Le-
bensraum für die Gewässerorga-
nismen zur Verfügung steht. Die 
diesbezüglich definierten Kriterien 
beziehen sich zur Festlegung einer 
ganzjährig nicht zu unterschreiten-
den Mindestrestwassermenge auf 
natürlich vorkommende Nieder-
wassersituationen auf Basis mittle-
rer Tagesabflüsse, u. a. 33 % vom 
mittleren jährlichen Tagesnieder-
wasser (MJNQt). Vgl. Abb. 5 – 
strichlierte Linie. Andererseits wird 
eine dynamische Restwasserabga-
be mit Bezug zum jahreszeitlichen 
Verlauf der Abflussganglinie gefor-
dert (vgl. Abb. 5 – dünne schwarze 
Linie). Diese Kriterien sind aus-
schließlich aufgrund der unbeein-
flussten hydrologischen Kenngrö-

ßen des Gewässerabschnittes im 
Bereich der Restwasserstrecke be-
stimmbar und werden im Folgenden 
als „hydrologisch definierte Kriteri-
en“ bezeichnet. 

Außerdem sind entsprechende 
Restwassermengen erforderlich, 
damit die Strecke für Fische etwa 
bei Laichwanderungen ohne we-
sentliche Schwierigkeiten passier-
bar bleibt. Dazu sind in der Anlage 
G QZV - abhängig von der jeweili-
gen Fischregion (z. B. Forellen- und 
Äschenregion), dem Vorkommen 
des Huchens und des mittleren 
Sohlgefälles - für die betroffenen 
Gewässerabschnitte zu überschrei-
tende Gewässertiefen und Fließge-
schwindigkeiten definiert. Diese 
Parameter sind sehr stark von der 
unmittelbaren hydromorphologi-
schen Situation abhängig (Gefälle, 
Rauhigkeit/Sohlsubstrat, benetzter 
Umfang). 

Methodischer Ansatz der Studie

Hydrologische Daten wie z. B. das 
mittlere jährliche Tagesniederwas-
ser (MJNQt), das niedrigste bis da-
to gemessene Tagesniederwasser 
(NQt) und mittlere Tages- und Mo-
natsabflüsse wurden seitens des 
Hydrographischen Dienstes des 
Landes Steiermark zur Verfügung 
gestellt. Dadurch war es möglich, 
für jede Restwasserstrecke die hy-
drologisch definierte Restwasser-
abgabe im Jahresverlauf zu bestim-
men, welche den Anforderungen 
der QZV entspricht.

Die in den Restwasserstrecken vor-
handenen Fließgeschwindigkeiten 
und Gewässertiefen konnten im Ge-
gensatz zu den hydrologisch defi-
nierten Kriterien nicht durch vor-
handene Daten ermittelt werden. 
Dazu mussten sämtliche Restwas-
serstrecken begangen werden. Zu-
erst wurde die beim Begehungs-
zeitpunkt vorhandene Restwasser-
menge durch eine Flügelmessung 
bestimmt und anschließend die ge-
samte Restwasserstrecke abgewa-
tet. Dadurch konnten seichte Ge-
wässerstellen (Schnellen oder Fur-
ten) identifiziert und die minimal 
vorhandenen Tiefen im Talweg so-
wie die Fließgeschwindigkeitsver-

hältnisse im Wanderkorridor der 
Restwasserstrecke möglichst exakt 
erhoben werden. Um schließlich je-
ne Wassermenge abzuschätzen, 
bei welcher die zur Erreichung der 
Passierbarkeit benötigten Tiefen 
und Fließgeschwindigkeiten einge-
halten werden, wurden möglichst 
viele Restwasserstrecken bei un-
terschiedlichen Abflussbedingun-
gen begangen. Die Parameter wur-
den jeweils bei sehr geringer (vgl. 
Abb. 3 oben) und bei erhöhter Rest-
wassermenge (vgl. Abb. 3 unten) 
erhoben, wodurch die Werte im An-
schluss linear interpoliert werden 
konnten (vgl. Abb. 4). Tiefen- und 
Geschwindigkeitswerte im Bereich 
von künstlichen Einbauten wurden 
dabei nicht berücksichtigt, da diese 
Einbauten Mehrfachbelastungen 
des Gewässers darstellen und so-
mit nicht durch eine Erhöhung der 
Restwassermenge saniert werden 
können bzw. sollten. Die detaillierte 
Aufnahmemethodik sowie das 
Schätzverfahren wurden im Rah-
men einer Diplomarbeit in Zusam-
menarbeit mit dem Institut für Hyd-
robiologie und Gewässermanage-
ment – BOKU Wien – entwickelt 
(vgl. Jung, F., 2013: Abschätzung 
der geforderten Restwassermen-
gen nach „Qualitätszielverordnung 
– Ökologie“ in Gewässern der Stei-
ermark).

Durch diese Vorgehensweise konn-
te schließlich für eine Vielzahl der 
Restwasserstrecken neben der hy-
drologisch definierten Mindestrest-
wassermenge und der Vorgabe ei-
ner ausreichenden dynamischen 
Restwasserabgabe im Jahresver-
lauf auch die für die Passierbarkeit 
von Fischen benötigte Abflussmen-
ge näherungsweise bestimmt wer-
den (vgl. Abb. 5 - punktierte Linie). 
Anschließend wurden die von den 
unterschiedlichen Kriterien der QZV 
geforderten Restwassermengen mit 
der aktuell im Wasserrechtsbe-
scheid vorgeschriebenen Restwas-
serabgabe verglichen.

Ergebnisse/Interpretation

Der Vergleich der hydrologisch de-
finierten Vorgaben zur Mindestrest-
wasserabgabe mit den aktuell in 

Abb. 3: Unterschiedliche Abflussverhältnisse zum Zeitpunkt  
der Begehungen (oben: niedrige Restwassermenge;  
unten: erhöhte Restwassermenge)
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den Wasserrechtsbescheiden vor-
geschriebenen Restwassermengen 
zeigt, dass zwar bei 80 % der unter-
suchten Restwasserstrecken zu-
mindest eine Mindestrestwasser-
menge und bei rund 40 % der Anla-
gen zusätzlich eine im Jahresver-
lauf dynamische Restwasserabga-
be vorgesehen ist. Allerdings sind 
die aktuellen Mindestrestwasser-
mengen sowie der dynamische An-
teil zum Großteil erheblich geringer 
als in der QZV gefordert wird. In 
Summe werden die hydrologisch 
definierten Kriterien der QZV ledig-
lich bei rund jeder zehnten Rest-
wasserstrecke erfüllt (vgl. Abb. 6). 

Wenn man davon ausgeht, dass an 
sämtlichen Restwasserstrecken die 
in der QZV hydrologisch definierte 
Mindestrestwassermenge abgege-
ben werden würde, ergibt sich hin-
sichtlich der Passierbarkeit der 
Restwasserstrecken folgendes Bild 
(vgl. Abb. 7): Bei Gewässerstrecken 
mit einer Einzugsgebietsgröße über 
300 km² kann davon ausgegangen 
werden, dass die Restwasserstre-
cken für Fische ganzjährig passier-
bar sind. Bei kleineren Gewässern 

sind jedoch oft erheblich größere 
Restwassermengen erforderlich, 
um die geforderten Tiefen- und Ge-
schwindigkeitswerte der Anlage G 
QZV zu erzielen (wobei die Schätz-
werte von Gewässerstrecken mit 
kaskadenartiger Gewässermorpho-
logie aufgrund der schwierigen 
Randbedingungen für eine standar-
disierte Ermittlung der Tiefen- und 
Geschwindigkeitswerte in Abb. 7 
nicht enthalten sind).

Schlussfolgerungen

In der Steiermark besteht bezüglich 
Restwasserbelastungen ein um-
fangreicher Sanierungsbedarf. Erst 
vereinzelt sind bei Restwasserstre-
cken entsprechend dem Stand der 
Technik jene Restwasserabgaben 
anzunehmen, bei denen trotz der 
Wasserentnahme kein Wande-
rungshindernis besteht bzw. bei de-
nen in der Restwasserstrecke öko-
logisch wertvolle Fließgewässerha-
bitate vorhanden sind. Um den ge-
setzlichen Vorgaben zu entspre-
chen, ist es erforderlich, den über-
wiegenden Anteil der Wasser-
rechtsbescheide den Bestimmun-

Abb. 4: Abschätzung der erforderlichen Restwassermenge  
zur Einhaltung der Mindesttiefe im Bereich einer Schnelle.

gen der QZV anzupassen. Einerseits ist 
es nötig, den Großteil der Mindestrest-
wasserdotationen anzuheben. Ande-
rerseits ist auch bei vielen Restwas-
serstrecken eine ausreichende Dyna-
misierung der Restwasserabgabe im 
Jahresverlauf anzustreben, um den 
Anforderungen der QZV zu entspre-
chen.

Aktuell stellen viele Restwasserstre-
cken Kontinuumsunterbrechungen 
dar. Vor allem bei kleinen Gewässern 
kann – selbst wenn eine nach den hy-
drologisch definierten Kriterien der 
QZV ausreichende Mindestrestwas-
sermenge abgegeben wird – eher 
nicht davon ausgegangen werden, 
dass die Einhaltung der geforderten 
Werte nach Anlage G QZV und damit 
die Passierbarkeit der Restwasser-
strecke erreicht wird. Vor allem zu Zei-
ten erhöhter Wanderaktivität sollte 
hier auf die Abgabe einer ausreichen-
den Restwassermenge geachtet wer-
den.

Abb. 5: Der QZV entsprechende Restwasserabgabe (dicke schwarze  
Linie) im Vergleich zur aktuell im Bescheid vorgeschriebenen Restwas-
sermenge (rote Linie) am Beispiel einer Restwasserstrecke. 

Abb. 6: Vergleich der Bestimmungen in den aktuellen Wasserrechtsbescheiden  
mit den hydrologisch definierten Kriterien zur Mindestrestwassermenge nach QZV  
(Einhaltung - Anlage G nicht berücksichtigt) (N=133)

Abb. 7: Gegenüberstellung der zur Einhaltung der Kriterien nach  
QZV-Anlage G (Passierbarkeit) erforderlichen Restwassermenge 
(dunkelgraue Box Plots; N=35) mit der geforderten Restwassermenge 
nach den hydrologisch definierten Kriterien zur Mindestrestwasser-
dotation QZV (hellgraue Box Plots; N=133) bei Restwasserstrecken 
unterschiedlicher Einzugsgebietsgrößen
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maßnahmen zur Verbesse
rung der Fischwanderung 
in steirischen Gewässern
In Erfüllung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und des darauf aufbauenden nationalen Gewässerbewirtschaf-
tungsplanes (NGP) werden Maßnahmen zur Erzielung des guten ökologischen Zustandes der Fließgewässer in 
Österreich nach dem Umweltförderungsgesetz (UFG) finanziert. Für Gewässer mit Einzugsgebieten größer als 
100 km², auch als prioritärer Gewässerraum bezeichnet, ist als vordringlichste Maßnahme die Wiederherstel-
lung der Durchgängigkeit, also der Fischpassierbarkeit, bis Ende 2015 vorgeschrieben. Für diese prioritären 
 Gewässerstrecken wurde in der Steiermark gemäß dem Wasserrechtsgesetz am 08.03.2012 die Verordnung des 
Landeshauptmannes betreffend die Sanierung von Fließgewässern erlassen.

Für die Steiermark wurden für das 
prioritäre Gewässernetz mehr als 
100 Querbauwerke als nicht fisch-
passierbar erfasst. Die Mehrzahl 
dieser Wanderhindernisse ist durch 
Wasserkraftanlagen verursacht. 
Rund 40 % der Sohlstufen sind aber 
dem Bereich Schutzwasserwirt-
schaft zuzuordnen, d. h. sie wurden 
im Zuge von Gewässerregulierun-
gen, Gewässerbegradigungen oder 
auch als Sofortmaßnahmen nach 
Hochwasserereignissen errichtet. 
Diese Querbauwerke waren ein 
technisches Erfordernis, um die 
verkürzten Laufstrecken mit erhöh-
tem Sohlgefälle gegen Eintiefungs-
tendenzen abzusichern. Diese Ge-
wässerregulierungen wurden in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
errichtet und in dieser Zeit waren 
die limnologischen Anforderungen 
an den Gewässerausbau von eher 
untergeordnetem Interesse.

Die Finanzierung der nun mehr er-
forderlichen wasserbautechni-
schen Maßnahmen ist im Umwelt-
förderungsgesetz geregelt. Maß-
nahmen im sogenannten „Bundes-
konsens“ (Wasserrecht für Quer-
bauwerk lautet auf Republik Öster-
reich) zu 100 % vom Bund finanziert 
werden, sind für die Errichtung von 
Fischaufstiegshilfen bei Wettbe-
werbsteilnehmern (Kraftwerksbe-
trieben) Förderungen von Bund, 
Land für den jeweiligen Betreiber 
möglich. Bei Querbauwerken mit 
kommunalen Konsensinhabern, die 

im Zuge von schutzwasserbauli-
chen Projekten errichtet wurden, 
sind die Förderanteile vom Bund mit 
60 % und vom Land Steiermark mit 
30 % vorgesehen.

Fachliche Grundlagen zur 
 Wiederherstellung der Fisch-
passierbarkeit

Als Planungsvorgabe für die Wie-
derherstellung der Fischpassierbar-
keit wurde die Richtlinie „Grundla-
gen für einen österreichischen Leit-
faden zum Bau von Fischaufstiegs-
hilfen“ ausgearbeitet. Sie ist für die 
Projektierung aller Maßnahmen zur 
Wiederherstellung der Fischpas-
sierbarkeit anzuwenden. In dieser 
Richtlinie ist vorgegeben, dass an 
mindestens 300 Tagen eines Jahres 
für alle gewässerspezifischen 
Fischarten die Fischaufstiegshilfe 
funktionsfähig sein muss. Bei der 
Projektierung ist von einer vorher 
zu bestimmenden Leitfischart aus-
zugehen, wobei basierend auf de-
ren körperlichen Maßen und 
Schwimmfähigkeiten die techni-
schen Daten wie Beckenlänge, 
Fließgeschwindigkeiten etc. der 
Aufstiegshilfe zu dimensionieren 
sind. Auch werden in dem Leitfaden 
die verschiedenen grundsätzlichen 
Bautypen für derartige Maßnah-
men beschrieben:

Aufgelöste Sohlrampe  
oder  Teilsohlrampe

Diese baulichen Maßnahmen er-
strecken sich meistens über die ge-
samte Breite des Gerinnes und be-
stehen aus Einzelschwellen oder 
einzelnen Becken mit geringen Hö-
henunterschieden. Dieser Bautyp 
kann für den Umbau von steilen 
Rampen oder Streichwehren ange-
wendet werden, die im Zuge von 
Schutzwasserbauten errichtet wor-
den sind. Bei diesen kann die ge-
samte Wassermenge über das 
Bauwerk geleitet werden.

Gewässertypisches  
Umgehungs gerinne

Bei diesem Maßnahmentyp wird im 
Seitenschluss zu der bestehenden 
Barriere ein neues Seitengerinne 
angelegt. Dieser Typ kann gewählt 
werden, wenn ausreichende Flä-
chen zur Verfügung stehen, da rela-
tiv lange Fließstrecken für die Über-
windung des Höhenunterschiedes 
erforderlich sind. Grundsätzlich 
stellt dieser Typ die optimale Lö-
sung dar, da mit dem Umgehungs-
gerinne auch ein zusätzlicher Le-
bensraum bzw. Laichplätze ge-
schaffen wird.

Naturnaher Beckenpass  
(Tümpelpass)

Wie das Umgehungsgerinne wird 
auch der Beckenpass parallel bzw. 
seitlich des Wanderhindernisses 
hergestellt und besteht aus einer 
Abfolge von Becken, die durch 
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leicht angehobene Beckenüber-
gänge getrennt sind. Auch diese 
Bauform ist als relativ naturnah an-
zusehen.

Schlitzpass (Vertical-Slot)

Der Vertical-Slot besteht aus einer 
Kette von Kammern aus Stahlbeton, 
die durch Zwischenwände mit ver-
tikalen Schlitzen getrennt sind. Er 
wird hauptsächlich im Bereich von 
Kraftwerksbarrieren verwendet, wo 
geringe Platzbeanspruchung wich-
tig ist. Bei dieser Maßnahme steht 
lediglich das Ziel der Wiederher-
stellung der Fischpassierbarkeit im 
Vordergrund. Auch sind diese 
Fischaufstiegshilfen durch die Ver-
wendung von Fertigteilelementen 
relativ kostengünstig und platzspa-
rend. Die erforderliche Dotierungs-
wassermenge des Fischaufstieges 
reduziert die für die Wasserkraftge-
winnung verwendbare Wasser-
menge.

Maßnahmen zur Wiederher-
stellung der Fischpassierbarkeit  
im Bundeskonsens

Aufbauend auf dem Datensatz der 
Steiermark zum NGP wurden zu Be-
ginn der Planungsphase im Jahr 
2009 im prioritären Gewässerraum 
der Steiermark 38 Stufen in das Pla-
nungsprogramm aufgenommen, die 
nicht den Kraftwerksanlagen oder 
im weiteren Sinne Wettbewerbs-
teilnehmern zuzuordnen sind. Von 
diesen sind 28 als Bundeskonsens-
anlagen einzustufen, d. h. hier lie-
gen für die betreffenden Regulie-
rungsmaßnahmen Bescheide vor, 
die auf die Republik Österreich aus-
gestellt sind. Weitere 10 betreffen 
kommunale Konsensinhaber oder 
sind konsenslos im Zuge von So-
fortmaßnahmen errichtet worden.

Die Umsetzung der Projektierung, 
der Förderung und der Bau wurde 
von der Abteilung 14 durchgeführt. 
Nach dem Prioritätenkatalog des 
Ministeriums werden zuerst jene 
Maßnahmen in Angriff genommen, 
die sich im Bundeskonsens befin-
den und ein Wanderhindernis im 
prioritären Gewässerraum (Abb.1) 
darstellen. 

Abb. 1: Unpassierbare Querbauwerke Schutzwasserbau im prioritären  
Gewässernetz der Steiermark

Für die Finanzierung der Umbau-
maßnahmen im Bundeskonsens 
wurden 2009 für ganz Österreich 
20,3 Millionen Euro zur Verfügung 
gestellt, wovon 4,2 Millionen Euro 
seitens der Steiermark angemeldet 
wurden. Von diesen 28 Stufen in 
der Steiermark entfallen 22 auf die 
Kainach und 6 auf die Raab. Die 22 
Stufen in der Kainach wurden be-
reits 2012 baulich umgesetzt und ei-
ne Stufe an der Raab im Jahr 2013. 
Zwei weitere Stufen werden im ers-
ten Halbjahr 2014 umgebaut. Die 
Projekte von zwei kleinen Stufen 
und einer Sohlrampe in der stei-
risch-burgenländischen Grenzstre-
cke befinden sich noch im Wasser-
rechtsverfahren bzw. im Planungs-
stadium.

Eine weitere wesentliche Vorgabe 
für die Umsetzung der Wiederher-
stellung der Fischpassierbarkeit im 
Bundeskonsens war die Vorausset-

zung, dass die Bauarbeiten über 
Fremdfirmen und nicht über die 
Bauhöfe des Landes umgesetzt 
werden.

Bauumsetzung Kainach

Daher wurden für die 22 Stufen der 
Kainach nach Projektierung, was-
ser- und naturschutzrechtlicher so-
wie finanztechnischer Bewilligun-
gen durch das Ministerium und die 
Kommunalkredit Public Consult die 
Baumaßnahmen öffentlich ausge-
schrieben und an den Bestbieter 
vergeben. Die Bauzeit erstreckte 
sich von Juli 2012 bis Februar 2013. 
Als Gesamtkosten wurden 1,6 Milli-
onen Euro veranschlagt. Von den 
insgesamt 22 Stufen zwischen km 
4,5 und km 29,7 der Kainach liegen 
19 Umbaumaßnahmen (Abb. 2-5) in 
der BH Voitsberg, 2 in der BH Graz-
Umgebung und eine Doppelstufe in 
der BH Leibnitz.

Abb. 2: Bautypen Kainach in der Steiermark
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Entsprechend der Stufenhöhe wur-
den 10 Stufen als kleine, 11 als mitt-
lere und nur zwei als große Stufen 
klassifiziert. Ungeachtet der Stufen-
höhe wurde für alle der Bautyp 
„Aufgelöste Sohlrampe“ gewählt.

Ein weiterer Projektgrundsatz war 
es, nur natürliche Materialien, also 
keine Beton- oder Stahleinbauten 
zu verwenden. In der Vorberei-
tungsphase wurden die bauausfüh-
renden Mitarbeiter, Poliere und 
Baggerfahrer von der ökologischen 
Bauaufsicht eingeschult, damit ein 
Einhalten der gewässerökologi-
schen Erkenntnisse gewährleistet 
werden konnte. Weiters wurden in 
drei Etappen Elektrobefischungen 
vor den Bauarbeiten durchgeführt, 
so dass die geborgenen Fische in 
Bereiche der Kainach umgesetzt 
werden konnten, die nicht von Bau-
tätigkeiten betroffen waren. Die 
Bauarbeiten selbst konnten auf-
grund der günstigen Abflussver-
hältnisse in Nassbauweise durch-
geführt werden, jedoch nur in den 
Stillliegezeiten der flussaufwärts 
liegenden Kraftwerksanlagen.

Abb. 3: Kainach: Sohlstufe 15 vor Umbau Abb. 5: Kainach: Sohlstufe 15  
nach Fertigstellung
© alle Dr. Simbeni, ökologische Bauaufsicht

Abb. 4: Kainach: Sohlstufe 22  
im Zustand des Baues 

Bauumsetzung Raab

Da die Nutzung der Wasserkraftan-
lage der ehemaligen Ertlermühle im 
Zuge eines Hochwasserschutzpro-
jektes durch die Republik Öster-
reich abgelöst wurde und dafür 
auch ein wasserrechtlicher Bewilli-
gungsbescheid vorliegt, wurde die-
se Stufenauflösung (Abb. 6-8) sei-
tens des Ministeriums als Bundes-
konsensmaßnahme anerkannt. 
Auch hier wurden die Baumaßnah-
men in einem offenen Verfahren 
ausgeschrieben. Für die Bauumset-
zung wurden Kosten von 348.000 
Euro vorgegeben. Obwohl während 
der Bauausführung zwei Hochwäs-
ser auftraten, konnten die vorgege-
bene Bauzeit von vier Monaten von 
Februar bis Juni 2013 und die ver-
anschlagten Kosten eingehalten 
werden. Als Bautyp wurde für die-
se Maßnahme eine Teilsohlrampe 
am rechten Gewässerrand im Be-
reich des Kolkes unterhalb der 
Sohlstufe gewählt. 

Im Gegensatz zu den Baumaßnah-
men an der Kainach liegt hier ein 
technisches Bauwerk mit Verwen-
dung von Stahlspundwänden und 
Filtervliesen zur Abdichtung der Be-
cken vor. Auch musste bei der Her-
stellung der Teilsohlrampe eine 

Baugrubenumschließung mittels 
Stahlspundwänden und ober- und 
unterwasserseitiger Abdichtung 
durch sandgefüllte „Big Bags“ her-
gestellt werden, die jedoch beim 
Auftreten der Hochwässer entfernt 
werden mussten.

Maßnahmen bei Fischaufstiegs-
hilfen kommunaler Anagen 

Kommunale Anlagen sind im we-
sentlichen Gemeinden und Wasser-
verbände die Inhaber der Wasser-
rechte an einem Querbauwerk sind. 
Bei den kommunalen Projekten er-
folgt die Förderung von Bund bzw. 
Land und ist ein 10 %iger Interes-
sentenbeitrag des Wasserberechti-
gen. Aus diesen oben genannten 
Gründen hat es relativ lang gedau-
ert bis die betroffenen Gemeinden 
bzw. der Verband den Auftrag zur 
Planung erteilten. Ziel für 2014 ist 
es, die in der Sanierungsverord-
nung der Steiermark vorgesehene 
Frist bis zum 15. März dieses Jah-
res für die Einreichung der wasser-
rechtlichen Bewilligungsprojekte 
bei der zuständigen Wasserrechts-
behörde einzuhalten.

Projektname Raab-km Bearbeitungsstand

Raab BA 3 – ehemalige Ertlermühle 244,36 Bau fertiggestellt

Raab BA 4 – ehemalige Siebenauermühle 242,05 Baubeginn Februar 2014

Raab BA 5 – Sohlstufe Schiefer 230,53 Baubeginn April 2014

Raab BA 6 – Sohlstufen in Rohr und Fladnitz 253,9 – 255,9 im Wasserrechtsverfahren

Raab BA 7 – Sohlstufe Hohenbrugg 227,27 Projektentwurf liegt vor

Im prioritären Gewässerraum der Raab ist der Umbau von sechs  
Sohlstufen im Bundeskonsensprojekt vorgesehen:

Abb. 6: Raab: Lageplandarstellung für den Umbau Ertlermühle
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Geplante Projekte:

l Gemeinde St. Ruprecht – Quer-
bauwerk Flussbad an der Raab 
km 280,81

l Gemeinde Ilz – Absturzbauwerk 
in der Feistritz km 21,5 

l Wasserverband Sulm – Block-
steinrampe bei Sulm km 5,25 in 
der Gemeinde Leibnitz und

l Gemeinde Gleinstätten – Sinoi-
dalschwelle, Sulm km 28,46 

Bisher unbearbeitet blieben sechs 
Querbauwerke in der Mürz im Ge-
meindegebiet der Stadt Mürzzu-
schlag für die keine Wasserberech-
tigung fertiggestellt werden konnte. 
Diese Bauwerke wurden im Zuge 
von Sofortmaßnahmen nach der 
Zerstörung eines Wasserkraftwer-
kes nach einem Hochwasser her-
gestellt.

Maßnahmen bei Fischaufstiegshil-
fen von Wettbewerbsteilnehmern

Um die von der Sanierungsverord-
nung betroffenen Wettbewerbsteil-
nehmer, das sind in der Regel Was-
serkraftwerksbetreiber, bei einer 
zeitgerechten Umsetzung der erfor-
derlichen Maßnahmen für die 
Durchgängigkeit ihrer bestehenden 
Querbauwerke (Wasserkraftwerke) 
finanziell zu unterstützen, werden 
Bundesförderungen und Landesför-
derungen bereitgestellt. Zusätzliche 
Förderungsgegenstände waren für 
bestehende Wasserkraftanlagen 
auch gewässerökologische Ver-
besserungen (Abb. 9) bei Ausleitun-
gen, Stau, Schwall und Morpholo-

Abb. 7: Raab: Umbauarbeiten bei Ertlermühle Abb. 8: Raab: Fischaufstieg Ertlermühle nach Fertigstellung

gie, sofern diese nicht im Zuge von 
Wiederverleihungsverfahren er-
richtet worden sind. Den Maßnah-
men an nicht prioritären Fließge-
wässern sind die gleichen Förde-
rungsmöglichkeiten zugestanden 
worden. 

Die Bundesförderung wurde mit 
dem Umweltförderungsgesetz, in 
der Fassung vom 4. Juli 2008, den 
Bundesförderungsrichtlinien 2009 
Gewässerökologie - Wettbewerbs-
teilnehmer und einer Abwicklungs-
vereinbarung zwischen dem Bund 
und dem Bundesland Steiermark 
geregelt. Die korrespondierende 
Landesförderung wurde mit den 
Förderungsrichtlinien des Landes 
Steiermark Gewässerökologie - 
Wettbewerbsteilnehmer sicherge-
stellt. 

Die Förderungsintensität als Sum-
me von Bund und Land Steiermark 
betrug zwischen 20 und 40 Prozent 
der Investitionskosten. Die geringe 
Förderungsintensität im Vergleich 
zu den kommunalen Förderungs-
werbern ist eine Folge der Begren-
zungen durch das EU-Wettbe-
werbsrecht und durch die zur Ver-
fügung stehenden nationalen Mit-
tel. Eine Antragstellung im Wege 
über das Amt der Steiermärkischen 
Landesregierung, war von Februar 
2009 bis März 2014 möglich. Dabei 
wurde für 45 Wasserkraftwerke in 
prioritären Gewässern (Mur und 
Enns sowie Teile von Mürz, 
Feistritz, Raab, Kainach und Sulm) 
ein Projektumfang von insgesamt 

25 Millionen Euro zur Förderung be-
antragt. Zusätzlich wurde für 9 
Wasserkraftwerke in nicht prioritä-
ren Gewässern ein Projektumfang 
von insgesamt 1,25 Millionen Euro 
zur Förderung beantragt.

Da die Sanierungsverordnung und 
der Leitfaden zum Bau von Fisch-
aufstiegshilfen in die zweite Hälfte 
des Antragszeitraumes gefallen 
sind, wurde der überwiegende Teil 
der Förderungsprojekte samt was-
serrechtlichen Bewilligungen erst 
„im letzten Moment“ eingereicht. 
Deren Fertigstellung wird daher 
erst in den Jahren 2014 und 2015 
erfolgen.

Abb. 9: Fischaufstieg bei Murkraftwerk Gralla nach Fertigstellung
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herstellung der  
Durchgängigkeit an der raab  
mit dem projekt Openwehr
Nach Lösung der Probleme im Zusammenhang mit der Gewässergüte an der Raab in Österreich wurde von der 
eigens eingesetzten Task Force Gruppe beschlossen, weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässeröko-
logie an der Raab umzusetzen. Als oberstes Ziel der ökologischen Maßnahmen an der Raab ist die grenzüber-
schreitende Erreichung der Durchgängigkeit und damit die Fischpassierbarkeit für das gesamte Einzugsgebiet 
der Raab anzusehen. Im Rahmen des EU-Programmes zur grenzüberschreitenden Kooperation Österreich Un-
garn 2007-2013 wurde ein länderübergreifendes Projekt bewilligt, welches die Errichtung von Fischaufstiegs-
hilfen bei drei ausgewählten Wehranlagen zum Inhalt hatte.

Ausgangslage

Zur Verwirklichung der Ziele der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie wurde 
2009 der Nationale Gewässerbe-
wirtschaftungsplan (NGP) veröf-
fentlicht. Der Schwerpunkt der ers-
ten Bewirtschaftungsperiode liegt 
dabei bei den „erheblich veränder-
ten Gewässern“ und bei den größe-
ren Gewässern, die zum Lebens-
raum der weit- und mittelstrecken-
wandernden Fischarten zählen. Für 
diese Gewässer sind bis zum Jahr 
2015 Sanierungsmaßnahmen zur 
Herstellung der Durchgängigkeit 
umzusetzen. Das beinhaltet bei 
Querbauwerken den Bau von Fisch-
aufstiegshilfen (FAH) sowie bei Ent-
nahmestrecken die Abgabe einer 
für die Fischdurchgängigkeit aus-
reichend hohen Restwassermenge. 
Zur Umsetzung der Maßnahmen 
des 1. NGP wurde in der Steiermark 
eine Verordnung betreffend der Sa-
nierung von Fließgewässern (LGBL. 
Nr. 21/2012) erlassen. Die Raab wird 
darin flussab des KW Farkas in 
Oberdorf (Fkm 287,5) als prioritäres 
Sanierungsgewässer geführt. 

Die Raab

Die Raab entspringt auf rund 1.200 
m ü. A. nordöstlich von Graz an den 
Südhängen der Passailer Alpe und 
durchfließt zuerst in südöstlicher 
und in weiterer Folge in östlicher 
Richtung das oststeirische Hügel-
land. Bei Hohenbrugg verlässt die 
Raab die Steiermark und verläuft 

auf einer Länge von rund 20 km auf 
burgenländischem Landesgebiet, 
wobei sie teilweise auf ungarisches 
Gebiet wechselt bzw. die Grenze zu 
Ungarn bildet. Nach der Vereini-
gung mit ihrem größten Zubringer 
(Lafnitz), knapp nach dem endgülti-
gen Verlassen des österreichi-
schen Bundesgebietes bei Mogers-
dorf, wendet die Raab ihren Lauf 
Richtung Nordosten und mündet 
nach rund 300 km bei Györ (Ungarn) 
auf einer Seehöhe von ca. 100 m ü. 
A., rechtsufrig in einen Seitenarm 
der Donau (Wieselburger Donau).

Den Vorgaben der EU-Wasserrah-
menrichtlinie folgend wurde im Zu-
ge des grenzüberschreitenden EU-
Projekts OPENWEHR mit der Wie-
derherstellung der Durchgängigkeit 
an den Wehranlagen Szentgotthard 
in Ungarn (Fischaufstieg und Um-
bau der Wehranlage), Neumarkt in 
Burgenland (Fischaufstieg, Reakti-
vierung Altarme, Umbau der Wehr-
anlage Reverencic) und Hohen-
brugg in der Steiermark (Fischauf-
stieg und Reaktivierung der Altar-
me) begonnen. Damit wurde der 
Grundstein für die Fischpassierbar-
keit (Abb. 1-2) des gesamten Ein-
zugsgebiets der Raab gelegt. 

Der Fischaufstieg beim Kraftwerk 
Hohenbrugg

Auf steirischer Seite starteten die 
Arbeiten zur Errichtung einer Fisch-
aufstiegshilfe beim Kraftwerk Ho-
henbrugg im Sommer 2012. Been-

det wurden diese im Frühjahr 2013. 
Gemäß dem Leitfaden zum Bau von 
Fischaufstiegshilfen (BMLFUW 
2012) richten sich der zu wählende 
Typ der Fischaufstiegshilfe und die 
Dimensionierung grundsätzlich 
nach der Art der Kontinuumsunter-
brechung, den gewässertypspezifi-
schen größenbestimmenden Fisch-
arten und der Abflusscharakteristik 
des jeweiligen Gewässers. Die Ra-
ab ist im Untersuchungsabschnitt 
der Barbenregion dem sogenann-
ten „Epipotamal groß“ zugeordnet. 
Das fischökologische Leitbild um-
fasst für diesen Bereich 41 Fisch- 
bzw. Neunaugenarten (Wolfram et 
al. 2007). Hinsichtlich der derzeiti-
gen Bestandssituation liegen ver-
gleichsweise aktuelle Daten vor. Im 
Zuge der „Fischökologischen Un-
tersuchung Raab“ (DWS 2008) wur-
den für den Abschnitt „Pertlstein“ 
16 Fischarten (davon 15 autochtho-
ne) nachgewiesen. Im Rahmen des 
schutzwasserwirtschaftlichen 
Grundsatzkonzeptes Raab - Bur-
genland konnte Woschitz (2001) für 
den Bereich flussab des KW Ho-
henbrugg sogar 23 Fischarten (da-
von 19 typspezifische) dokumentie-
ren. Trotz regulierungsbedingter 
morphologischer Defizite und Frag-
mentierung der Raab durch zahlrei-
che Querbauwerke zeigen die hohe 
Arten- aber auch Bestandszahlen 
das große Potential dieses Tief-
landgewässers. Durch die Wieder-
herstellung der Durchgängigkeit 

DI Rudolf Hornich
Amt der Steiermärkischen 
Landesregierung
Abteilung 14 - Wasserwirt-
schaft, Ressourcen und 
Nachhaltigkeit
Koordinator für Hochwasser-
risikomanagement
8010 Graz, Wartingergasse 43
Tel. +43(0)316/877-2031
rudolf.hornich@stmk.gv.at

DI Günter Parthl 
Ingenieurbüro für Angewand-
te Gewässerökologie
8510 Stainz, August-Hofer-
Gasse 1 
Tel. +43(0)664/3843407
mail@parthl.net
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Abb. 1: Mittels Fischauf-
stiegshilfen (Typ Schlitzpass 
in seiner gesamten Größe) 
soll eine Wiederherstellung 
der Durchgängigkeit an den 
Wehranlagen erfolgen. 
Copyright: IB Parthl

sind zukünftig wieder flussauf-
wärtsgerichtete Wanderungen und 
damit der genetische Austausch 
bisher weitgehend isolierter Fisch-
populationen möglich.  Beim Kraft-
werk Hohenbrugg wurden zwei 
FAH-Typen kombiniert. Der Fisch-
aufstieg aus dem Unterwasser des 
Kraftwerks Hohenbrugg erfolgt - 
aufgrund des beengten Platzange-
botes in der Raab-Böschung - zu-
erst über einen rund 130 m langen 
Schlitzpass (Vertical Slot Pass). 
Diesem technischen Bauwerk folgt 
ein 80 m langes sogenanntes Über-
gangsbecken. Damit wird die Ver-
bindung zum flussauf anschließen-
den Umgehungsgerinne sowie zum 
Altarm hergestellt. Das rund 330 m 
lange Umgehungsgerinne (Abb. 3) 
selbst ist einem natürlichen Fließ-
gewässer nachempfunden und 

dient demnach nicht nur dem Fisch-
aufstieg, sondern auch als Lebens-
raum. Diese Doppelfunktion kann in 
hydromorphologisch stark beein-
trächtigten Gewässern einen wich-
tigen Beitrag zur Erreichung des 
Zielzustandes darstellen.

In Abhängigkeit von der jahreszeit-
lich gestaffelten Dotation (Regelung 
der Wasserzufuhr) der Fischauf-
stiegshilfe liegt die Höhendifferenz 
zwischen dem Oberwasser (Stau) 
und dem Unterwasser (flussab der 
Wehrklappe) bei rund 3,44 - 3,88 m. 
Diese Höhendifferenz wird im 
Schlitzpass über 35 Becken, im Um-
gehungsgerinne durch eine Abfol-
ge von 34 naturnah gestalteten Be-
cken, die durch Querriegel vonein-
ander getrennt sind, abgebaut. Die 
Wasserspiegeldifferenz zwischen 
den einzelnen Becken liegt bei ma-

Abb. 2: Lageplan  
vom Umgehungsgerinne 
und Schlitzpass. 
Copyright*

ximal 10 cm. Die Dotation der Fisch-
aufstiegshilfe erfolgt über das Um-
gehungsgerinne, das im Winter-
halbjahr mit 200 l/s, im Sommer-
halbjahr mit 400 l/s beschickt wird. 
Ab dem Übergangsbecken erhöht 
sich der Durchfluss um weitere 100 
l/s, die aus dem Altarm dotiert wer-
den. 

Monitoring

In den OPENWEHR-Projektzielen ist 
ein fischökologisches Monitoring 
zur Dokumentation der Wirksamkeit 
der umgesetzten Maßnahmen vor-
gesehen. Dabei soll bei der neu er-
richteten FAH beim KW Hohen-
brugg mittels Reusenuntersuchun-
gen die Funktionsfähigkeit der 
Fischaufstiegshilfe frühestens ein 
Jahr nach Fertigstellung der Anla-
ge überprüft werden. 
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Abb. 3: Das rund 330 m lange Umgehungsgerinne beim Kraftwerk Hohenbrugg dient der Fischpassierbarkeit  
und auch als neuer Lebensraum.  Copyright: IB Parthl

Abb. 4: Projektgebiet OPENWEHR im Überblick. Copyright*
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Projektbeteiligte und Projektkosten

Titel des Projekts: OPENWEHR - Durchgängigkeit bei Wehranlagen 
der Raab im Grenzraum (Abb. 7)

Lead Partner: Land Burgenland, vertreten durch das Amt der Burgen-
ländischen Landesregierung, Abteilung 9, Wasser- und Abfallwirt-
schaft (LP)

Weitere Partner: West-Transdanubische Wasserdirektion, Szombat-
hely (PP1)

Land Steiermark, vertreten durch das Amt der Steiermärkischen Lan-
desregierung, Abteilung 14 – Wasserwirtschaft, Ressourcen und 
Nachhaltigkeit (PP2)

Projektdaten Fischaufstiegshilfe Hohenbrugg

Bauherr: Amt der Steiermärkischen Landesregierung, A14

Bauzeit: 2012 - 2013

Kosten: € 651.000,-

Förderung: EU - ERDF im Ausmaß von 85 %

Nationale Co-Finanzierung: 15 % durch Bund

Planung: Ingenos.Gobiet.ZT GmbH & Büro Pieler ZT GmbH

freiland Umweltconsulting ZT GmbH | Landschaftspflegerische 
 Fachplanung

Bauausführung Gebrüder Haider & Co Hoch- und Tiefbau GmbH 
(Schlitzpass) sowie Baubezirksleitung Südoststeiermark (Umgehungs-
gerinne)

Weitere Informationen unter: www.openwehr.net
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Energydrinks gehören zu den Lieb-
lingsgetränken der Österreicherin-
nen und Österreicher. Das ist auch 
in Graz nicht anders – obwohl die 
Bewohnerinnen und Bewohner der 
steirischen Landeshauptstadt quasi 
mit jedem Schluck Trinkwasser 
auch einen „Energydrink“ zu sich 
nehmen. Denn seit Anfang des Jah-
res 1993 steht der Stadt Graz und 
anderen steirischen Gemeinden 
Wasser von der „Zentral-Wasser-
versorgung Hochschwab Süd 
GmbH“ (ZWHS) aus dem südlichen 
Gebiet des Hochschwabs zur Ver-
fügung. Die Transportleitung hat ei-
ne Länge von 65 Kilometern, mit 
dem Wasser aus dem Hochschwab 
werden rund 30 Prozent des Was-
serbedarfes der Stadt Graz abge-
deckt. Die Anlagen der ZWHS en-
den bei der Übergabestelle in Frie-

Abb.1: Auf dem Weg nach Friesach und in Friesach selbst wird Wasser gleich drei Mal zur Energiegewinnung genutzt.
(Credit: ZWHS)

Abb. 2: In St. Katharein an der Laming steht das erste von drei Trinkwasserkraftwerken 
auf dem Weg des Hochschwabwassers nach Graz. (Credit: ZWHS)

Mag. Wolfgang Messner
Vorstandsdirektor 
Holding Graz
Vorsitzender des  
Aufsichtsrates der ZWHS
8045 Graz, 
Wasserwerkgasse 11
Tel. +43(0)316/887-1010
wolfgang.messner@holding-graz.at

Grazer Wasser: 
ein echter „energydrink“
Das Wasser, welches in Graz aus den Leitungen strömt, ist nicht nur von allerhöchster Qualität – es erzeugt 
auch Strom. Denn auf dem Weg vom Hochschwabmassiv in die steirische Landeshauptstadt passiert das  
Wasser drei Trinkwasserkraftwerke, in denen auf ökologisch schonendem Weg Energie erzeugt wird.  
Und: Im Süden von Graz soll schon bald aus Kläranlagenablauf Strom erzeugt werden.
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sach (Bezirk Graz-Umgebung), die 
von der „Holding Graz“ (damals 
noch „Grazer Stadtwerke AG“) und 
der ZWHS gemeinsam errichtet 
wurden. 

Auf dem Weg nach Friesach und in 
Friesach selbst wird dieses Wasser 
gleich drei Mal zur Energiegewin-
nung genutzt (Abb. 1). Das geodäti-
sche Gefälle (475 m) vom Kavernen-
behälter Lercheck (Bezirk Bruck an 
der Mur) bis Friesach erfordert ent-
sprechende Druckreduzierungen in 
St. Katharein an der Laming 
(Abb. 2), in Bruck/Mur und eben in 
Friesach. Diese Druckreduzierun-
gen erfolgen durch Trinkwasser-
kraftwerke (TKW), die entspre-
chend dem Ökostromgesetz als 
Kleinwasserkraftwerke zertifiziert 
sind. Für Störungsfälle im Kraft-
werksbetrieb sind in jeder Anlage 
zusätzliche Druckmindereinrichtun-
gen wie Umgehungsleitungen mit 
Druckreduzierventilen oder Regu-
lierdüsen mit Tosbecken installiert. 
Um für die Zeitdauer eventueller 
TKW-Störungen die Wasserliefe-
rungen an die Gemeinden unterbre-
chungsfrei aufrecht halten zu kön-
nen, erfolgt die Umleitung vollauto-
matisch durch eine moderne Steu-
erungstechnik.

Keine negative Beeinträchtigung 
der Trinkwasserqualität

Die Trinkwassertauglichkeit der 
Kraftwerksanlagen hat absoluten 
Vorrang. Materialien, die in Kontakt 
mit Trinkwasser stehen, dürfen die 
Qualität des Trinkwassers nicht ne-
gativ beeinflussen. Der Vorteil der 
Energiegewinnung liegt vor allem 
darin, dass dadurch ein erheblicher 
Teil des eigenen Energiebedarfs zu-
rückgewonnen wird.

Der Höhenunterschied zwischen 
dem Behälter Lercheck und der 
Kraftwerksanlage in St. Katharein 
an der Laming (Abb. 3) (Bezirk 
Bruck an der Mur) beträgt 220 Me-
ter. Die Reduzierung des Wasser-
drucks von 22 bar auf 0,4 bar sowie 
ein Durchfluss von 200 Litern pro 
Sekunde ermöglichen eine jährli-
che elektrische Energieerzeugung 
von fast 2.900 Megawattstunden, 

Abb. 3: Ohne Beeinträchtigung der hohen Wasserqualität wird in St. Katharein  
an der Laming Strom erzeugt. (Credit: ZWHS)

Abb. 4: Das Werk Hansenhof in Bruck an der Mur ist das zweite von drei 
 Trinkwasserkraftwerken zwischen dem Hochschwabmassiv und Graz. (Credit: ZWHS)

welche in das öffentliche Stromnetz 
eingespeist werden. 

Das nächste Trinkwasserkraftwerk 
passiert das auf dem Weg nach 
Graz befindliche Hochschwabwas-
ser im Ortsteil Hansenhof (Abb. 4) 
der Bezirkshauptstadt Bruck an der 
Mur. Der Höhenunterschied zwi-
schen dem Ausgleichsbehälter 
St. Katharein an der Laming und der 
Kraftwerksanlage beträgt 80 Meter. 
Die Verminderung des Wasser-

drucks von 8 bar in der Transport-
leitung auf 0,6 bar bei einem Durch-
fluss von 175 Litern pro Sekunde er-
möglichen eine jährliche elektri-
sche Energieerzeugung von 750 
Megawattstunden, welche in das 
Stromnetz der Stadtwerke Bruck an 
der Mur eingespeist werden.

Das letzte Trinkwasserkraftwerk 
befindet sich, wie schon erwähnt, 
an der Übergabestelle in Friesach 
nahe Peggau. Der Höhenunter-



27

Abb. 5: Mit einer Wasserkraftschnecke, wie etwa dieser von ANDRITZ, soll in der  
Kläranlage in Gössendorf Energie gewonnen werden. (Credit: Andritz)

schied zwischen dem Ausgleichs-
behälter Hansenhof und der Kraft-
werksanlage beträgt 175 Meter. Die 
Druckreduzierung von 17,5 bar auf 
2,8 bar sowie ein Durchfluss von 
168 Litern pro Sekunde ermöglichen 
eine jährliche elektrische Energie-
erzeugung von 1.252 Megawatt-
stunden, welche in das öffentliche 
Stromnetz eingespeist werden.

Die Gesamtenergieerzeugung von 
4.858 Megawattstunden pro Jahr 
aus den drei Trinkwasserkraftwer-
ken der ZWHS, der Stadtwerke 
Bruck/Mur GmbH und der „Holding 
Graz“ ermöglicht die Versorgung 

von immerhin 1.200 Haushalten mit 
Ökostrom.

Aus „altem Wasser“ wird  
neuer Strom

Nicht nur aus frischem hochwerti-
gen Trinkwasser gewinnt die „Hol-
ding Graz“ Energie – sie wird dies 
künftig auch mit bereits verwende-
tem Wasser tun, welches bereits 
die Reinigung durch eine Kläranla-
ge hinter sich gebracht hat. Und 
zwar bei der Kläranlage der Stadt 
Graz in Gössendorf südlich von 
Graz. Bei der Errichtung des dorti-
gen Murkraftwerkes wurde auch 
eine Unterwasser-Eintiefung der 

Mur vorgenommen. Dadurch erhöht 
sich der Höhenunterschied zwi-
schen den Wasserspiegeln in der 
Kläranlage, insbesondere den 
Nachklärbecken, und der Mur er-
heblich, sodass eine energetische 
Nutzung dieser Fallhöhe möglich 
wurde. Dazu wurde in einer vorab 
durchgeführten Untersuchung und 
Auswahl der Turbinenvarianten die 
Wirtschaftlichkeit in den nächsten 
15 Jahren nachgewiesen und ein 
entsprechendes Projekt erstellt.

Im Projekt ist vorgesehen, eine 
Wasserkraftschnecke (Abb. 5) mit 
einer Ausbauwassermenge von 
1,22 Kubikmeter pro Sekunde und 
einer Rohfallhöhe von 6,50 Metern 
zu errichten. Die Engpassleistung 
wird ca. 60 Kilowatt, das Regelar-
beitsvermögen ca. 394 Megawatt-
stunden betragen. In Summe kann 
somit der Stromzukauf um rund 
10 % gesenkt und die Eigenproduk-
tion der Kläranlage auf über 75 % 
gesteigert werden.

Klärwasser betreibt Kläranlage

Die dabei erwirtschaftete Energie 
soll in das Eigennetz der Kläranlage 
eingespeist werden. Vorteilhaft ist 
dabei, dass die zusätzlich erzeugte 
Energie direkt proportional zum Ge-
samtdurchfluss – und damit zum 
Energieverbrauch – anfällt. Unter 
Berücksichtigung der kommenden 
Mischwasserbewirtschaftung der 
Stadt Graz im Rahmen des Zentra-
len Speicherkanals (ZSK) und der 
damit einhergehenden höheren hy-
draulischen Jahresbelastung der 
Kläranlage kommt gerade diesem 
Aspekt zusätzliche Bedeutung zu. 

Zudem ist positiv zu erwähnen, 
dass es keine Auswirkungen auf 
die Ökologie gibt, da kein natürli-
ches Fließgewässer, sondern eben 
nur der Auslauf der Kläranlage ge-
nutzt wird und in der Erzeugung 
auch keine Emissionen entstehen. 
Die wasser- und die naturschutz-
rechtlichen Bewilligungen liegen 
bereits vor, eine Realisierung des 
Projektes ist für den Winter 
2014/2015 vorgesehen.
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Bei der Stadtgemeinde Weiz als 
Gründungsmitglied der „Energiere-
gion Weiz - Gleisdorf“ mit mittler-
weile 18 Mitgliedsgemeinden stand 
das Thema „Energie“ und der sorg-
same Umgang damit permanent in 
allen Betätigungsfeldern im Fokus 
der Bemühungen. In den Jahren 
2008/09 wurde ein nachhaltiges 
Projekt zur Heizung und Kühlung 
der in unmittelbar zur Kläranlage 
gelegenen Gewerbebetriebe bzw. 
Gebäude der Energie Steiermark 
sowie der Autohäuser Harb unter 
Verwendung des gereinigten Ab-
wassers aus der städtischen Klär-
anlage umgesetzt („Waste Water 
Usage“).

Kläranlage

Die Kläranlage Weiz (Abb. 1) wird 
als einstufige Belebtschlammanla-
ge betrieben. Sie besteht im we-
sentlichen aus der mechanischen 
Reinigungsstufe mit Rechen und 
Sandfang, den beiden Vorklärbe-
cken mit Vorfällung, 2 Belebungs-
becken mit Lamellen zum Belebt-
schlamm-Rückhalt, 2 Nachklärbe-
cken mit Kettenräumern, einer me-
chanischen Überschussschlamm-
Eindickung und anaerober 
Schlammstabilisierung mittels Faul-
turm sowie einer Schlammentwäs-
serung mittels Schneckenpresse. 
Während von den Nachbargemein-
den nur Schmutzwässer aus Trenn-
systemen zugeleitet werden, sind in 
der Stadt Weiz rund 75 % der Ka-
nalanlagen als Mischwasserkanäle 
ausgebaut. Der Kläranlage Weiz 

Abb. 1: Kläranlage der Stadtgemeinde Weiz mit 30.000 EW - im Hintergrund  
das versorgte Betriebsgebäude der Energie Steiermark

werden im Durchschnitt pro Tag 
rund 4.500 m3 Abwasser zugeführt, 
der minimale Trockenwetterzufluss 
beträgt rund 3.600 m3/Tag. 

Energienutzung

Die Optimierung der Energieversor-
gung der Kläranlage war und ist ein 
ständiges Thema für die verant-
wortlichen Mitarbeiter. So wird mit 
dem im Reinigungsprozess anfal-
lenden Faulgas (Methan) die Behei-
zung der Kläranlagengebäude zu 
100 % abgedeckt. Mit dem über-
schüssigen Gas wird seit dem Jahr 
2004 ein Blockheizkraftwerk mit ei-
ner Leistung von 55 kW betrieben, 
mit welchem jährlich rund 70.000 
kWh Strom erzeugt werden. Im 
Jahr 2011 wurden auf dem Areal 
der Kläranlage mehrere Photovol-

DI Christian Purrer (Vorstands-
sprecher der Energie Steier-
mark): „Wir legen besonderen 
Wert auf erneuerbare Energie 
und innovative Energie-Dienst-
leistungen. Das Gebäude ist in 
Niedrigenergiebauweise aus-
geführt und hat eine Nettonutz-
fläche von 1.300 m². Mit der 
Heizung werden pro Jahr rund 
14.000 Liter Heizöl eingespart. 
Im Vergleich zu herkömmlichen 
elektrischen Kühlanlagen wird 
eine CO2-Einsparung von über 
80 Prozent erreicht.“

Ing. Walter Ederer
Stadtgemeinde Weiz
Bereichsleiter Wasser
8160 Weiz, Hauptplatz 7
Tel. +43(0)3172/2319-461
walter.ederer@weiz.at

energie aus dem Kanal
heizen & kühlen mit abwasser („Waste Water usage“)

Die Stadtgemeinde Weiz betreibt seit dem Jahr 1974 eine kommunale Kläranlage am Stadtrand von Weiz.  
In der Anlage werden die Abwässer der Stadtgemeinde Weiz sowie der umliegenden Gemeinden Mortantsch, 
Naas und Teile der Gemeinden Thannhausen und Mitterdorf/Raab gereinigt. In den Jahren 2003/04 wurde die 
Anlage im Zuge einer Generalsanierung an den Stand der Technik angepasst und auf 30.000 EW erweitert.
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taikanlagen errichtet – sowohl fes-
te als auch nachgeführte – welche 
eine Gesamtleistung von 87 kWp 
aufweisen. Damit werden jährlich 
rund 90.000 kWh Strom produziert, 
welche direkt in den Betrieb der 
Kläranlage einfließen.

„Waste Water Usage“

Im Jahre 2007 wurden von der 
Stadtgemeinde Weiz erste Überle-
gungen angestellt, das vorhandene 
Wärmepotential des gereinigten 
Abwassers zur Gewinnung von 
Energie zu verwenden. Maßgeblich 
war dabei die Tatsache, dass die 
Temperatur des Abwassers selbst 
im Hochwinter nicht unter + 8 °C 
abfällt. Der Wärmebedarf der Klär-
anlage wird zwar zur Gänze durch 
die Verwendung des Faulgases ab-

gedeckt, aber im umliegenden Ge-
werbegebiet bestand grundsätzli-
ches Interesse an alternativen Hei-
zungsformen. Um konkrete Aussa-
gen über die Sinnhaftigkeit dieses 
Projektes und das nutzbare Ener-
giepotenzial zu bekommen, wurde 
durch die Grazer Energieagentur 
GmbH eine Machbarkeitsstudie 
durchgeführt.

Letztlich haben zwei Unternehmen 
mit insgesamt drei Standorten in 
unmittelbarer Nähe der Kläranlage 
aktiv an der Umsetzung des „Waste 
Water“-Projektes mitgewirkt: Die 
Energie Steiermark stand 2008 kurz 
vor der Errichtung eines neuen Be-
triebsgebäudes in Weiz. Zur Klima-
tisierung des Objektes bestand so-
wohl Heiz- als auch Kühlungsbe-
darf. Trotz der Tatsache, dass es in 
Österreich zum damaligen Zeit-
punkt keine vergleichbare Anlage 
gab, beschloss die Geschäftsfüh-
rung, dieses Pilotprojekt einer alter-
nativen Form der Heizung im Winter 
und Kühlung im Sommer in ihrem 
Gebäude umzusetzen.

Weitere Projektpartner waren die 
beiden Weizer Autohäuser Merce-
des Harb und Seat Harb, deren 
Standorte ebenfalls nur rund 200 m 
von der Kläranlage entfernt sind. 
Die Wärme für die Schauräume, 
Werkstätten und Büroräume wurde 
bis zum Jahr 2008 mit einer her-
kömmlichen Ölheizung erzeugt, wo-
für jährlich insgesamt rund 50.000 
Liter Heizöl verbraucht worden wa-
ren.

Abb. 2: Wärmetauscher und Wärmepumpe

Die Abwasserwärme-Nutzungsan-
lage funktioniert in der Form, dass 
gereinigtes Abwasser aus dem Ab-
lauf der Nachklärbecken über 
Rohrleitungen zu den genannten 
Büro- und Betriebsgebäuden ge-
pumpt wird. Die dem Abwasser ent-
zogene Wärme wird in den Gebäu-
den mittels Wärmetauschern und 
Wärmepumpen verarbeitet und zur 
Beheizung verwendet (Abb. 2). Da-
bei wird auch das Betriebsgebäude 
der Energie Steiermark gekühlt. An-
schließend wird das Abwasser 
über die bestehende Regenwasser-
kanalisation dem Vorfluter zuge-
führt. Die verwendeten Abwasser-
mengen werden erfasst und im Ta-
gesprotokoll der Kläranlage mitauf-
gezeichnet. 

Josef Harb (Autohaus Harb): 
„Mit der neuen Heizung erspa-
ren wir uns im Jahr ca. 50.000 
Liter Heizöl. Neben dem ökolo-
gischen Aspekt ist die Sache 
auch wirtschaftlich sehr posi-
tiv. Die Stromkosten für die 
Wärmepumpe betragen rund 
7.000 Euro. Im Vergleich erspa-
ren wir uns jährlich ca. 40.000 
Euro. Die Investition hat sich 
jedenfalls binnen kurzer Zeit 
ökologisch und wirtschaftlich 
amortisiert.“

Eckdaten:

• Gesamt Heiz-/Kühllast der 3 Betriebe: 320 kW

• Benötigte Abwassermenge: 55 m3/h

• Investitionssumme: ca. 200.000 Euro

• Reduktion der CO2-Emissionen: ca. 150.000 kg pro Jahr

Für dieses Projekt wurden die Stadt 
Weiz, die beiden Betriebe und die 
Grazer Energieagentur im Rahmen 
der Initiative klima:aktiv als ener-
gieeffizienter Betrieb im Jahr 2009 
vom Umweltminister ausgezeich-
net.
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Abb. 1: Risikoverteilung IST-Bestands-
analyse 2013

Zeitplan und Methode

Entsprechend dem Ablaufschema 
der Gewässerbewirtschaftungspla-
nung wurde im Jahr 2013 eine Aktu-
alisierung der IST-Bestandsanalyse 
auf Basis der Daten des NGP 2009 
mit aktualisierten Daten sowie un-
ter Berücksichtigung zwischenzeit-
lich umgesetzter Maßnahmen und 
der Ergebnisse der Überwachungs-
programme durchgeführt. Das Ver-
fahren, nach welchem die IST-Be-
standsanalyse durchzuführen ist, 
wird im § 55 h Wasserrechtsgesetz 
(WRG) geregelt. Dementsprechend 
wurde seitens des BMLFUW auf 
Basis der vorliegenden Umweltda-
ten ein Entwurf der IST-Bestands-
analyse am 24.5.2013 den Ländern 
übermittelt, welche für die Bearbei-
tung und Retournierung der IST-Be-
standsanalyse ein halbes Jahr Zeit 
hatten. Die Steiermark hat nach 
Einarbeitung der aktualisierten Da-
ten (Belastungsdaten, Monitoring-
daten) den überarbeiteten Entwurf 
am 22.11.2013 rückübermittelt. Die 
Ländermeldungen werden vom 
BMLFUW bis Februar 2014 zu einem 
österreichweiten Bericht zusam-
mengefasst.

Für die Bearbeitung der IST-Be-
standsanalyse wurden die Belas-
tungsdaten ergänzt bzw. aktuali-
siert und neben den Ergebnissen 
der Überwachungsprogramme 
auch die Sanierungsmaßnahmen, 
die seit dem NGP 2009 gesetzt wur-
den, berücksichtigt. Mit diesen Da-

UMSETZUNG WASSERRAHMENRICHTLINIE

ten wurde als erster Schritt eine 
Bewertung der Beeinträchtigung 
von Wasserkörpern (Auswirkungs-
analyse) durchgeführt. In einem 
zweiten Schritt wurde unter Be-
rücksichtigung der bereits gesetz-
ten rechtlichen Umsetzungsmaß-
nahmen (Sanierungsprogrammver-
ordnung zur Herstellung der Durch-
gängigkeit sowie Bewilligungen 
und künftige Projekte) das Risiko, 
dass der Wasserkörper 2015 bzw. 
2021 den Zielzustand verfehlt, be-
wertet.

Ergebnisse

Aufgrund der genaueren Daten er-
geben sich nunmehr für das Be-
richtsgewässernetz der Steiermark 
(Gewässer mit einem Einzugsgebiet 
> 10 km2) 1834 Oberflächenwasser-
körper (Abb. 2) (OWK). Beim NGP 
2009 wurden 1465 OWK ausgewie-
sen. Bezogen auf die Gewässerlän-
gen ergibt sich folgendes Risiko für 
2015 den Zielzustand zu verfehlen.

Die Risikoausweisung 2015 (Abb. 1)
ist vor allem geprägt durch das ver-
ordnete Sanierungsprogramm zur 
Herstellung der Durchgängigkeit 

bei Fließgewässern und bereits um-
gesetzter Maßnahmen sowie be-
willigter Projekte. Verordnungen 
weiterer Sanierungsprogramme zur 
Verringerung der stofflichen und 
hydromorphologischen Belastun-
gen werden dazu führen, dass sich 
die Gewässerzustände bis 2021 
weiter verbessern.

Die stoffliche Situation zeigt, dass 
vor allem die Fließgewässer der 
Süd- und Oststeiermark erhöhte 
Nährstoffbelastungen aufweisen 
(Abb. 3), die zur Verfehlung des 
Zielzustands führen. Schwach was-
serführende Vorfluter, Einleitungen 
aus Kläranlagen sowie die diffusen 
Einträge aus den landwirtschaft-
lich, vor allem ackerbaulich, inten-
siv genutzten Gebieten haben zu 
dieser Situation geführt. Es ist da-
von auszugehen, dass rund 20 % 
der Fließgewässer den guten Zu-
stand aufgrund organischer Ver-
schmutzung und Nährstoffbelas-
tung verfehlen werden.

Schlechter sieht die Situation der 
Fließgewässer bei der Hydromor-
phologie (Abb. 4) aus. Strukturar-
mut und Störungen des Abflussver-
haltens, verursacht zumeist durch 
Gewässerregulierungen zum 
Schutz vor Hochwässern und zur 
Gewinnung landwirtschaftlicher 
Produktionsflächen sowie durch 
Wasserkraftanlagen zur Energie-
nutzung haben dazu geführt, dass 
bei rund zwei Drittel der Berichts-
gewässer das Risiko besteht die 
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nationaler Gewässerbe
wirtschaftungsplan –  
IstBestandsanalyse 2013
Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie erfolgt nach einem vorgegebenen Zeitplan. In drei Sechsjahreszyk-
len soll bis spätestens 2027 der gute Zustand unserer Gewässer erreicht bzw. sichergestellt werden. Die Pla-
nungszyklen beinhalten die Durchführung von Monitoringprogrammen, die IST-Bestandsanalyse sowie Maß-
nahmenplanungen. Die Ergebnisse werden im „Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan“ (NGP) zusammen-
gefasst und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Derzeit laufen die Arbeiten für den NGP 2015. Die IST-Be-
standsanalyse 2013 mit Risiko- und Trendanalyse stellt dabei eine wichtige Grundlage dar.



31

Abb. 2: Aktuelle Oberflächenwasserkörpereinteilung mit Gesamtzustand

Abb. 3: Stoffliches Risiko

Abb. 4: Hydromorphologisches Risiko

ökologischen Ziele der Wasserrah-
menrichtlinie zu verfehlen. Haupt-
belastungskriterien der steirischen 
Fließgewässer sind in erster Linie 

l die fehlende Durchgängigkeit, 
hauptsächlich aufgrund von 
Querbauwerken für den Hoch-
wasserschutz und die Energie-
erzeugung,

l schlechte Gewässerstrukturen 
durch Verbauungen der Ufer und 
Sohle für Hochwasserschutz-
maßnahmen,

l Staue, die zur Reduktion der 
Fließgeschwindigkeit und Verän-
derung der Substratverhältnisse 
führen,

l zu geringe Restwasserführungen 
in Restwasserstrecken, was zu 
Lebensraumverlust führt, aber 
auch die Durchgängigkeit des 
Fließgewässers behindert und

l der Schwall verursacht durch 
die Spitzenstromgewinnung, wo-
durch es zu unnatürlichen Ab-
flussschwankungen (Schwall/
Sunk) unterhalb der Kraftwerke 
kommt, die zu einem Verlust von 
Lebensraum führen.

Bei den drei großen steirischen 
 Seen (Grundlsee, Altausseer See 
und Toplitzsee) ist derzeit keine Be-
lastung bekannt, die ein Risiko für 
die Zielverfehlung erkennen lässt. 
Es ist somit davon auszugehen, 
dass der gute Zustand für diese Se-
en auch weiterhin gegeben sein 
wird.

Die IST-Bestandsanalyse im Be-
reich Grundwasser hat ergeben, 
dass für die seichten Grundwasser-
körper derzeit kein Risiko besteht, 
den guten mengenmäßigen und gu-
ten qualitativen Zustand zu verfeh-
len. Die beiden Tiefengrundwasser-
körper zeigen jedoch deutlich An-
zeichen einer Übernutzung, die an 
reduzierten Schüttungsmengen bei 
artesischen Brunnen und generell 
abnehmenden Druckwasserspie-
geln nachgewiesen werden kann. 
Bei gleichbleibendem Nutzungsver-
halten wird daher entsprechend 
der Trendanalyse 2015 von einem 
Risiko der Zielverfehlung für den 
mengenmäßig guten Zustand für 
die Tiefengrundwasserkörper zu 
rechnen sein. 

nationaler Gewässerbe
wirtschaftungsplan –  
IstBestandsanalyse 2013
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Der folgende Bericht zeigt die hydrologische Gesamtsituati-
on in der Steiermark für das Jahr 2013. Ganglinien bzw.  
Monatssummen von charakteristischen Messstellen der 
Fachbereiche Niederschlag, Oberflächenwasser und Grund-
wasser werden präsentiert.

Niederschlag

Betrachtet man das gesamte Jahr 
2013, so zeigten sich fast im gesam-
ten Land überdurchschnittliche 
Niederschlagsmengen, wobei das 
stärkste Plus von bis zu 20 % im 
Ausseerland und dem Hochschw-
abgebiet zu verzeichnen war. Un-
terdurchschnittliche Niederschläge 
wurden lediglich in Teilen der obe-
ren Mur beobachtet (- 10 %); 
(Abb. 2). Ein anderes Bild zeigt sich, 
wenn man die beiden Halbjahre ge-
trennt voneinander analysiert. 
Während im ersten Halbjahr lan-
desweit deutlich überdurchschnitt-
liche Niederschlagsverhältnisse 

vorherrschten (bis zu + 50 % im 
Ausseerland, dem Hochschwabge-
biet und der Weststeiermark an der 
Grenze zu Kärnten, bis zu + 10 % in 
der Mur-Mürz-Furche sowie in der 
südlichen Weststeiermark), lagen 
die Niederschläge im zweiten Halb-
jahr landesweit teilweise deutlich 
unter den Mittelwerten (bis zu - 20 
% im Nordwesten und Südosten).

Betrachtet man die einzelnen Mo-
nate, so ergibt sich folgendes Bild: 

In den Monaten Jänner und Febru-
ar zeigten sich steiermarkweit 
deutlich über den langjährigen Mit-
telwerten liegende Niederschläge 
(in der westlichen und nordöstli-

chen Obersteiermark bis zu 150 %, 
in der südlichen Weststeiermark 
bis zu 100 %). 

Zweigeteilt zeigten sich die Nieder-
schlagsverhältnisse im März, einem 
Defizit im Norden (bis zu - 30 %) 
stand ein Plus im Süden (bis zu + 
90 %) gegenüber. 

Während der Monat April von lan-
desweit unterdurchschnittlichen 
Niederschlagsverhältnissen ge-
prägt war, war der Mai landesweit 
wiederum überdurchschnittlich 
feucht (im Raum Graz sogar mit bis 
zu + 110 %). 

Zweigeteilte Niederschlagsverhält-
nisse waren im Juni zu beobachten 
(im Norden bis zu + 100 % bedingt 
durch die Starkregenereignisse vor 
allem im Ausseerland und Ennstal, 
im Süden ein Minus von bis zu 
50 %); (Abb. 2 und 3).

Extreme Trockenheit war das Kenn-
zeichen von Juli (landesweites Nie-
derschlagsdefizit von bis zu - 90 %) 
und teilweise auch August (bis zu  
- 50 % im Süden).

Mit Ausnahme des oberen Murtals 
deutlich überdurchschnittliche Nie-
derschläge (bis zu + 50 % im Aus-
seerland) zeigte der Monat Sep-
tember, während im Oktober wieder 
zweigeteilte Niederschlagsverhält-
nisse (+ 20 % im Norden, - 50 % im 
Süden) vorherrschten.

Schlussendlich stand einem lan-
desweit extrem feuchten November 

Abb. 1: Lage der einzelnen Messstationen in der Steiermark  
(blau: Niederschlag, violett: Oberflächenwasser, rot: Grundwasser)
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Abb. 2: Relative Niederschlagsmenge 
in Prozent vom Mittel Jahr 2013

(bis zu + 150 % in der Weststeier-
mark) ein steiermarkweit sehr tro-
ckener Monat Dezember gegen-
über (bis zu - 80 % in der nördlichen 
Obersteiermark); (Abb. 2 und 3).

Lufttemperatur

Die Lufttemperaturen lagen im Jahr 
2013 steiermarkweit über dem Mit-
tel (Reihe 1980–2000) mit dem größ-
ten Plus an der Station Oberwölz  
(+ 1,5 °C). Das höchste Temperatur-
tagesmittel wurde an der Station 
Waltra (Oststmk.) mit 31,2 °C, das 
niedrigste Tagesmittel an der Stati-
on Frein mit -10,8 °C gemessen. Be-
trachtet man die einzelnen Monate, 
so waren bis auf Februar, März und 
teilweise September landesweit 
überdurchschnittliche Lufttempera-
turen zu beobachten (besonders 
deutlich im Jänner (bis zu + 3 °C), 
April (bis zu + 3.2 °C); Juli (bis zu + 
4.3 °C) und August (bis zu + 3 °C) 
(Abb. 4, Tab. 1 und 2)).

Oberflächenwasser

Analog zu den Niederschlagsver-
hältnissen zeigte sich das Durch-
flussverhalten im Jahr 2013 von 
starken Gegensätzen geprägt. Wa-
ren im ersten Halbjahr bis inklusive 
des Monats Juni landesweit groß-
teils deutlich überdurchschnittliche 
Durchflüsse zu beobachten, so 
zeigten sich die Durchflüsse spezi-
ell in den Monaten Juli und August 
in der gesamten Steiermark deut-
lich unter den langjährigen Ver-
gleichswerten.

Im Detail zeigte sich folgendes 
Durchflussverhalten: Generell la-
gen die Durchflüsse bereits ab Jän-
ner in sämtlichen Landesteilen fast 
durchwegs über den langjährigen 
Mittelwerten. Die wenigen Ausnah-
men, wo unterdurchschnittliche 
Durchflüsse zu beobachten waren, 
zeigten sich im Jänner an der Sulm, 
im März generell in den nördlichen 
Landesteilen, im Mai an Mürz und 
oberer Mur sowie im Juni in der 
Weststeiermark. 

Dabei prägten im ersten Halbjahr 
auch zahlreiche Hochwasserereig-
nisse das Durchflussgeschehen, 
kleinere Ereignisse zeigten sich im 
Jänner im Norden, im Februar so-

wie Ende März in der Ost- und 
Weststeiermark und in der zweiten 
Hälfte des Monats April aufgrund 
der einsetzenden Schneeschmelze 
in den nördlichen Landesteilen. Be-
deutendere Ereignisse waren im 
Mai in der Oststeiermark und vor 
allem Anfang Juni, wo teils verhee-
rende Hochwasserereignisse in 
ganz Österreich auftraten und in 
der Steiermark speziell das Aus-
seerland und Ennstal betroffen wa-
ren, zu beobachten. 

Ab Juli begann in der gesamten 
Steiermark eine sehr trockene Wet-
terperiode, dementsprechend zeig-
ten sich die Durchflüsse in den Mo-
naten Juli und August landesweit 
unterdurchschnittlich, besonders 
deutlich im Murgebiet und in der 
Weststeiermark. In den Monaten 
September und Oktober war ein 
zweigeteiltes Durchflussverhalten 
zu beobachten, deutlich überdurch-
schnittliche Durchflüsse in den 
nördlichen Landesteilen standen 
unterdurchschnittliche Werte in 
den Landesteilen südlich der Mur-
Mürz-Furche gegenüber.

Schlussendlich lagen die Durch-
flüsse im November und Dezember 
landesweit über den Mittelwerten, 
besonders deutlich dabei im No-
vember vor allem in der Ost- und 
Weststeiermark durch bedeutende-
re Hochwasserereignisse (bis etwa 
HQ10 an Sulm und Saggau).

Dieses Verhalten spiegelte sich 
auch in den Monatsfrachten wider. 

Vielfach deutlich überdurchschnitt-
liche Monatsfrachten im ersten 
Halbjahr mit wenigen Ausnahmen 
(Sulm im Jänner, Mürz im Februar, 
Enns im März, Enns und Mürz im 
Mai sowie Sulm im Juni ) wurden 
durch landesweit deutlich unter-
durchschnittliche Monatsfrachten 
im Juli und August abgelöst. Ab 
September lagen die Frachten in 
den nördlichen Landesteilen bis 
Jahresende wieder durchwegs 
über den Mittelwerten, in den südli-
chen Landesteilen erst wieder im 
November und Dezember (Abb. 5, 
rechte Seite). 

Die Gesamtfrachten lagen landes-
weit über den langjährigen Mittel-
werten, in den nördlichen Landes-
teilen inklusive der Mur etwa bis zu 
15 %, in den südlichen Landesteilen 
bis zu etwa 60 % (Raab); (Tab. 3).

Grundwasser

Entsprechend der Niederschlags-
verteilung gab es 2013 fünf bedeu-
tende Phasen mit Grundwasser-
neubildung. In der nördlichen Stei-
ermark allgemein eine Phase Mitte 
März bis Anfang April aufgrund der 
Schneeschmelze und eine zweite 
Phase Anfang Juni aufgrund der 
extremen Niederschläge vom 2. Ju-
ni. In der südlichen Steiermark gab 
es eine extrem ergiebige Grund-
wasserneubildungsphase von Ende 
Februar bis Anfang April, eine zwei-
te markante nach dem Nieder-
schlagsereignis vom 6. Mai (vor al-
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Abb. 3: Vergleich  
Monatssummen Nieder-

schlag 2013 (rot) mit 
Reihe (1981 – 2000, blau)

Abb. 4: Vergleich Tempe-
raturen (Tagesmittel, °C): 

Jahr 2013 (rot), Reihe 
(schwarz) und Extrem-

werte (blau)

lem im Großraum Graz) und eine 
dritte durch die intensiven Novem-
berniederschläge. Dem gegenüber 
steht von Juli bis Oktober eine aus-
gesprochen lange Phase fehlender 
oder nur geringer Grundwasser-
neubildung. 

Ennstal

Nach einem starken Rückgang der 
Grundwasserstände zu Beginn des 
Jahres führten Schneeschmelzer-
eignisse im April und Mai zu einer 
ersten deutlichen Auffüllung der 
Grundwasservorräte. Das Nieder-

schlagsereignis vom 2. Juni verur-
sachte einen sehr starken, aber nur 
kurzfristigen Grundwasseranstieg 
von bis zu 2 m. Nach diesem Jah-
reshöchststand gingen die Grund-
wasserstände kontinuierlich zurück 
und erreichten Mitte August das 
Jahresminimum.



Mittlere Lufttemperatur 2013 [°C]

Station 2013 1981-2000 Abweichung [°C]

Altaussee 7,0 6,0 + 1,0

Liezen 8,0 7,8 + 0,2

Frein 6,5 5,5 (1987-2000) + 1,0 

Oberwölz 8,2 6,7 + 1,5 

Kraubath 8,6 8,1 + 0,5

Waltra 11,1 9,8 + 1,3 

Tab. 1: Mittlere Lufttemperatur 2013 im Vergleich zur Reihe 1981–2000
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Station
Altaussee
(Sh 940m)

Liezen
(Sh 670m)

Frein
(Sh 875m)

Oberwölz
(Sh 810m)

Kraubath
(Sh 605m)

Waltra
(Sh 380m)

Minimum - 8,5 - 9,2 - 10,8 - 8,2 - 10,6 - 5,6

Maximum 29,2 27,0 26,0 26,8 26,7 31,2

Tab. 2: Temperaturextrema 2013 (Tagesmittelwerte) [°C]

Pegel
Mittlerer Durchfluss [m³/s]

Jahr 2013 Langjähriges Mittel Abweichung 2013
vom Mittel [%]

Admont/Enns 86.3 79.9 (1985–2007) + 8 %

Neuberg/Mürz 7.9 7.0 (1961–2007) + 13 %

Mellach/Mur 126 108 (1966–2007) + 17 %

Anger/Feistritz 6.8 5.3 (1961–2007) + 29 %

Takern/Raab 6.6 4.1 (1961–2007) + 64 %

Leibnitz/Sulm 17.8 15.7 (1949–2007) + 13 %

Tab. 3: Vergleich der Gesamtfrachten mit den langjährigen Mittelwerten

Mur-Mürz-Furche

In der Mur-Mürz-Furche lagen die 
Grundwasserstände zunächst bis 
Anfang Juli über den langjährigen 
Mittelwerten. Die geringen Som-
merniederschläge führten zu einem 
kontinuierlichen Rückgang der 
Grundwasserspiegellagen unter die 
langjährigen Mittelwerte. Erst der 
niederschlagsintensive November 
brachte wieder überdurchschnittli-
che Grundwasserstände.

Grazer Feld, Süd-, Ost- und West-
steiermark

Außergewöhnlich hohe Grundwas-
serstände von Ende Februar bis 
Mai, das markante Hochwasserer-
eignis vom 6. Mai im Großraum 
Graz und der niederschlagsreichste 
November seit 1949 waren das Prä-
gende in diesem Jahr. 

Die intensiven Schneefälle vom 12.-
13. Februar und noch mehr jene 
vom 22. bis 23. Februar mit bis zu 
30 cm Neuschneedecke waren die 
Grundlage des Ende Februar ein-
setzenden beachtlichen Grundwas-
seranstieges von bis zu 4 Meter. 
Diese begünstigten Bedingungen 
für die Grundwasserneubildung aus 
Niederschlägen brachten eine 
deutliche Auffüllung der Grundwas-
servorräte. Insbesondere im Unte-
ren Murtal, wo im Raum Radkers-
burg mit 109 cm Neuschnee im Feb-
ruar siebenmal mehr Neuschnee 
als im Februarmittel der letzten 30 
Jahre fiel, kam es Ende Februar zu 
extrem hohen und für längere Zeit 
auf diesem hohen Niveau bleiben-
den Grundwasserständen (was für 
zahlreiche Keller große Probleme 
brachte). Hier wurden an einigen 
Grundwassermessstellen die abso-

lut höchsten Grundwasserstände 
seit Beobachtungsbeginn gemes-
sen. In Folge brachten die intensi-
ven Schneefälle vor allem vom 18., 
26. und 30. März einen weiteren An-
stieg der Grundwasserstände bzw. 
einen Verbleib der Grundwasser-
stände auf sehr hohem Niveau. An 
einigen Grundwassermessstellen 
wurden Ende März die absolut 
höchsten Grundwasserstände seit 
Beobachtungsbeginn gemessen. Im 
Unteren Murtal z. B. lagen die 
Grundwasserstände teilweise 2,5 m 
über dem des Vorjahres bzw. 1,5 m 
über dem Durchschnittswert.

Am 6. Mai fielen im Großraum Graz 
innerhalb weniger Stunden über 85 
Liter/m² Niederschlag und in Folge 
kam es vor allem im östlichen Gra-
zer Feld zu extremen Grundwasser-
anstiegen (bis zu 1,5 m innerhalb ei-
nes Tages). 
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Abb. 5: Durchflussganglinien (links) 
und Monatsfrachten (rechts) an aus-

gewählten Pegeln



Abb. 6: Grundwasser-
ganglinien im Jahr 2013 
im Vergleich zu den 
Jahren 2011 und 2012 
sowie den langjährigen 
Mittelwerten, deren  
Minima und Maxima
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Die folgende Trockenperiode von 
Juni bis September, mit fast keinem 
Niederschlag im Juli und extrem 
hohen Temperaturen im August 
brachte keinerlei Grundwasserneu-
bildung. Die Bodenwasserspeicher 
liefen aus und die Grundwasservor-
räte gingen beträchtlich zurück, so-
dass Ende Oktober die diesjährigen 
Jahresminima gemessen wurden.

Erst der niederschlagsintensive No-
vember brachte einen nachhaltigen 
Grundwasseranstieg. Der anhalten-
de Regen vom 22. und 23. Novem-
ber führte vor allem in der West-
steiermark zu Überschwemmungen 
und zu extrem hohen Grundwasser-
ständen. Die mittleren jährlichen 
Grundwasserstände lagen 2013 in 
allen Landesteilen durchwegs über 

den Normalwerten und deutlich 
über den Vorjahreswerten. In den 
dargestellten Diagrammen in Abbil-
dung 6 werden die Grundwasser-
stände 2013 (rot), 2012 (grün) und 
2011 (orange) mit den entsprechen-
den Durchschnittswerten (schwarz) 
einer längeren Jahresreihe sowie 
mit deren niedrigsten und höchsten 
Grundwasserständen verglichen. 



Nach Abschluss der vorläufigen 
Bewertung des Hochwasserrisikos 
und der Meldung der Flächen mit 
potentiell signifikantem Hochwas-
serrisiko (Artikel 4 und 5 der RL 
2007/60/EG) durch den Bund an die 
EU-Kommission im März 2012 wur-
de mit der Bearbeitung des 2. 
Hauptpunktes der Hochwasser-
richtlinie begonnen – der Ausarbei-
tung der Hochwassergefahren- und 
Hochwasserrisikokarten für die 
ausgewiesenen Risikogebiete 
(Abb. 1). 

Entsprechend den Vorgaben der 
vom Bund erstellten Richtlinien 
wurden für die 55 Gebiete mit po-
tentiell signifikantem Hochwasser-
risiko in der Steiermark Gefahren-
karten erstellt. In diesen Karten 
sind für die Szenarien Hochwasser 
mit niederer (HQ300), mit mittlerer 

(HQ100) und mit hoher Auftrittswahr-
scheinlichkeit (HQ30) die Überflu-
tungsflächen dargestellt (Abb. 2). 
Als Informationsinhalt sind in die-
sen Karten neben dem Ausmaß der 
Überflutungsflächen die Wassertie-
fen und optional auch die Fließge-
schwindigkeiten dargestellt.

Das Umweltbundesamt hat im Auf-
trag des Bundesministerum für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft (BMLFUW)  
auf Grundlage der Gefahrenkarten, 
die von den Ländern im Sommer 
2013 dem Bund übermittelt wurden, 
Risikokarten erstellt. Für die ausge-
wiesenen Hochwasserszenarien 
weisen diese Karten die hochwas-
serbedingten nachteiligen Auswir-
kungen aus. Insbesondere enthal-
ten die Risikokarten für die kartier-
ten Risikobereiche Informationen 

über die Anzahl der betroffenen 
Einwohner (Orientierungswert), die 
Art der wirtschaftlichen Tätigkei-
ten, potentiell betroffene Schutzge-
biete (z. B. Natura 2000) sowie über 
Anlagen, die im Falle von Überflu-
tungen unbeabsichtigte Umweltver-
schmutzungen verursachen könn-
ten. Weitere Informationen bezie-
hen sich auf zusätzliche Risikofak-
toren wie z. B. Krankenhäuser, 
Schulen, Altersheime oder hoch-
rangige Verkehrsverbindungen 
(Abb. 3). Die Ausarbeitung der 
Hochwassergefahren- und Hoch-
wasserrisikokarten im Dezember 
wurde für ganz Österreich im De-
zember 2013 abgeschlossen. Die 
Berichtlegung an die Europäische 
Kommission erfolgt bis 22.03.2014.

Als abschließender Schritt der 
Richtlinie über die Bewertung und 
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hochwasserrisiko
managementpläne 
neue Wege für einen umfassenden hochwasserschutz

Die beiden ersten Abschnitte der EU-Hochwasserrichtlinie (RL 2007/60/EG) - vorläufige Bewertung des Hoch-
wasserrisikos und Erstellung von Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten - wurden in Öster-
reich termingerecht im Dezember 2011 bzw. im Dezember 2013 fertiggestellt. Der erste Zyklus der Richtlinie 
2007/60/EG ist bis Dezember 2015 abzuschließen und geht nunmehr mit der Erstellung der Hochwasserrisikoma-
nagementpläne für die Gebiete mit potentiell signifikantem Hochwasserrisiko in die Endphase. 

Abb. 1: Aufbau der EUHWRL - 2007/60/EG Abb. 2: Gebiete mit potentiell signifikantem Hochwasserrisiko in der Steiermark;  
Gesamtlänge: 525 km



das Management von Hochwasser-
risiken sind gemäß Artikel 7 für die 
ausgewiesenen Risikogebiete auf 
Grundlage der Gefahren- und Risi-
kokarten bis 22.12.2015 Hochwas-
serrisikomanagementpläne zu er-
stellen. Diese Pläne erfassen alle 
Aspekte des Hochwasserrisikoma-
nagements. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf Vermeidung, Schutz und 
Vorsorge, einschließlich Hochwas-
servorhersagen und Frühwarnsys-
temen. 

Im Einleitungstext zur Europäischen 
Hochwasserrichtlinie werden hin-
sichtlich der Hochwasserrisikoma-
nagementpläne folgende Erwä-
gungsgründe angeführt:

l Um die nachteiligen Auswirkun-
gen des Hochwassers in dem 
betroffenen Gebiet vermeiden 
bzw. verringern zu können, ist es 
angebracht, Hochwasserrisiko-
managementpläne zu erstellen. 

l Hochwasserrisikomanagement-
pläne sollten die besonderen 
Merkmale des jeweiligen Ge-
biets berücksichtigen und maß-
geschneiderte Lösungen anbie-
ten, die auf den Bedarf und die 
Prioritäten des betreffenden Ge-
biets abgestimmt sind. 

l Bei den Hochwasserrisikoma-
nagementplänen sollte der 
Schwerpunkt auf Vermeidung, 
Schutz und Vorsorge liegen. Um 
den Flüssen mehr Raum zu ge-
ben, sollten in den Plänen, so-
fern möglich, der Erhalt und/
oder die Wiederherstellung von 
Überschwemmungsgebieten so-
wie Maßnahmen zur Vermei-
dung und Verringerung nachtei-
liger Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit, die 
Umwelt, das Kulturerbe und 
wirtschaftliche Tätigkeiten be-
rücksichtigt werden. 

l Die Hochwasserrisikomanage-
mentpläne sollten regelmäßig 
überprüft und gegebenenfalls 
aktualisiert werden, wobei die 
voraussichtlichen Auswirkungen 
von Klimaänderungen auf das 
Auftreten von Hochwasser zu 
berücksichtigen sind. 

Die Inhalte der ersten Hochwasser-
risikomanagementpläne sind im An-
hang A zur EU-Hochwasserrichtli-
nie angeführt. Demnach umfassen 
die Managementpläne folgende 
Bestandteile:

l Schlussfolgerungen aus der vor-
läufigen Bewertung des Hoch-
wasserrisikos in Form einer 
Übersichtskarte der Flussgebiet-
seinheit oder der Bewirtschaf-
tungseinheit,

l Hochwassergefahrenkarten und 
Hochwasserrisikokarten und 
mögliche Schlussfolgerungen 
aus diesen Karten,

l Beschreibung der festgelegten 
angemessenen Ziele des Hoch-
wasserrisikomanagements,

l Zusammenfassung der Maßnah-
men und deren Rangfolge, die 
auf die Verwirklichung der ange-
messenen Ziele des Hochwas-
serrisikomanagements abzielen.

Ergänzend zu diesen Unterlagesind 
dem Managementplan

l eine Beschreibung der Rangfol-
ge und der Methode, nach der 
die Fortschritte bei der Umset-
zung des Plans überwacht wer-
den,

l eine Zusammenfassung der zur 
Information und Anhörung der 
Öffentlichkeit ergriffenen Maß-
nahmen/Aktionen

l und eine Liste der zuständigen 
Behörden und gegebenenfalls 
eine Beschreibung der Koordi-
nierungsverfahren innerhalb je-
der internationalen Flussgebiet-

seinheit und des Koordinie-
rungsverfahrens mit der Richtli-
nie 2000/60/EG (Wasserrahmen-
richtlinie) anzuschließen.

Der Ablauf für die Erstellung der 
Hochwasserrisikomanagementplä-
ne ist im § 55l, Abs. (5) der Wasser-
rechtsgesetznovelle 2011 (BGBl. I 
Nr. 14/2011) geregelt: 

Bei der Erstellung der Hochwasser-
risikomanagementpläne ist das in § 
55 h Abs. 1 festgelegte Verfahren 
sinngemäß mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft dem 
Landeshauptmann spätestens zwei 
Jahre vor Ablauf der Frist zur Erfül-
lung der Berichtspflichten gegen-
über der Europäischen Kommission 
(§ 55 o Abs. 5 Z 3) einen Entwurf zu 
übermitteln hat. Der Landeshaupt-
mann hat den ihm übermittelten 
Entwurf anhand der ihm zur Verfü-
gung stehenden Umweltdaten auf 
seine Plausibilität zu prüfen und er-
forderlichenfalls unter Anschluss 
der entsprechenden Unterlagen 
und Daten zu ergänzen und dem 
Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft binnen sechs Mona-
ten ab Übermittlung zurückzustel-
len. Entsprechend diesem Verfah-
ren ist bis zum 22. Dezember 2014 
ein Entwurf zu erstellen, der der 
Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 55 
m Abs. 1b) zu unterziehen ist.

Die Methodik für die Ausarbeitung 
der Managementpläne wurde unter 
der Federführung der Sektion VII 
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Abb. 3: Beispiel einer Hochwasserrisikokarte 



des BMLFUW in einer Arbeitsgrup-
pe mit Teilnehmern und Teilneh-
merinnen des Bundes, der Länder 
und des Umweltbundesamtes aus-
gearbeitet. Anhand von fünf Pilot-
projekten wurde stufenweise die 
Vorgehensweise präzisiert. Mit 20. 
Dezember wurden vom Bund an die 
Länder die Planungsgrundlagen be-
stehend aus

1. dem Maßnahmenkatalog,

2. der Maßnahmenplanung und

3. dem Eingabeformular zur Maß-
nahmenplanung

übermittelt.

Der Maßnahmenkatalog umfasst 22 
Maßnahmen, welche dazu geeig-
net sind, die potentiell nachteiligen 
Folgen von Hochwasserereignissen 
für die menschliche Gesundheit, die 
Umwelt, das Kulturerbe und die 
wirtschaftlichen Tätigkeiten zu ver-
ringern (Abb. 4). Sofern angebracht, 
ist dabei der Schwerpunkt auf nicht 
bauliche Maßnahmen der Hoch-
wasservorsorge, insbesondere auf 
die Sicherung von Hochwasserab-
flussgebieten und Gebiete, die für 
den Hochwasserrückhalt geeignet 
sind, zu legen.

Für die Managementpläne im ers-
ten Zyklus wurden österreichweit 
folgende vier angemessene Ziele 
für das Hochwasserrisikomanage-
ment festgelegt:

1. Vermeidung neuer Risiken vor 
einem Hochwasserereignis,

2. Reduktion bestehender Risiken 
vor einem Hochwasserereignis,

3. Reduktion bestehender Risiken 
während/nach einem Hochwas-
serereignis,

4. Stärkung des Risiko- und Gefah-
renbewusstseins.

Für die Erstellung des Manage-
mentplanes wurde vom Bund ein 
Excel-Dokument zur Verfügung ge-
stellt, welches auch die Grundlage 
für die Rückmeldung des Manage-
mentplanes an den Bund bildet. In 
einem Leitfaden werden Grundla-
gen der Maßnahmenplanung, die 
Anwendung des Maßnahmenkata-
loges und die Methodik der Priori-
sierung der Maßnahmen erläutert. 

In der Steiermark erfolgt die Erstel-
lung der Hochwasserrisikomanage-
mentpläne für die in der vorläufigen 
Bewertung ausgewiesenen 55 Ge-
biete mit potentiell signifikantem 
Hochwasserrisiko durch sieben In-
genieurbüros, die durch bereits ab-
gewickelte Projekte (z. B. Abfluss-
untersuchungen) in den Bearbei-
tungsgebieten Ortskenntnisse und 
lokales Fachwissen in die Planung 
einbringen können.

Entsprechend Artikel 10 der Richtli-
nie 2007/60/EG soll eine aktive Ein-
beziehung der interessierten Stel-
len bei der Erstellung der Manage-
mentpläne erfolgen. Da Hochwas-
serrisikomanagementpläne ein 
fachübergreifendes Planungsinst-
rument für die künftige Hochwas-
servorsorge darstellen, sollen ne-
ben den Fachdienststellen des Bun-
des und des Landes auch interes-
sierte Institutionen und vor allem 
Gemeinden in die Ausarbeitung der 
Managementpläne eingebunden 
werden. Dabei sind vor allem As-
pekte der Raumordnung und des 
Katastrophenschutzes zu berück-
sichtigen.

Die Managementpläne werden in 
lokalen Workshops erarbeitet. Als 
Vorbereitung für diese Veranstal-
tungen wurden Checklisten und 
Fragebögen ausgearbeitet, die ei-
nen Überblick über vorhandene Da-
ten und Unterlagen liefern und die 
als Grundlage für die Management-
pläne dienen sollen.

Die Erstellung der Managementplä-
ne erfolgt in Abstimmung und Ko-
operation mit den Vertretern der 
Baubezirksleitungen und Bezirks-
hauptmannschaften sowie mit der 

ständigen Arbeitsgruppe Hochwas-
serrisikomanagement Steiermark, 
mit Vertreterinnen und Vertretern 
der mit Hochwasserfragen befass-
ten Abteilungen des Landes (A13, 
A14, A16, FA für Katastrophen-
schutz) und des Bundes (WLV). Die 
Länderbearbeitung ist bis Ende 
September 2014 abzuschließen. 

Nach der Länderbearbeitung wird 
der Hochwasserrisikomanagement-
plan Ende September 2014 wieder 
dem Bund zur endgültigen Bearbei-
tung retourniert. Die Information 
der Öffentlichkeit und die aktive 
Einbindung der interessierten Stel-
len (Artikel 10 der RL) sind ab De-
zember 2014 vorgesehen. Bis 
22.12.2015 sind die Management-
pläne fertigzustellen. Der Bericht 
an die Kommission erfolgt bis spä-
testens 22.03.2016.

Fazit

Der Hochwasserrisikomanage-
mentplan stellt eine generelle stra-
tegische Planung dar, in dem alle 
Aspekte des Hochwasserrisikoma-
nagements in einem fachbereichs-
übergreifenden, integrierten Ansatz 
berücksichtigt werden. Für Ent-
scheidungen zur Reduktion des 
Hochwasserrisikos werden im Ma-
nagementplan die Grundlagen ge-
schaffen und Ziele, Maßnahmen 
und Prioritäten festgelegt. In einem 
Zyklus von sechs Jahren werden 
die Pläne evaluiert und aktualisiert. 

Hochwasserrisikomanagementplä-
ne werden künftig eine wesentliche 
Grundlage für das Hochwasserrisi-
komanagement in der Steiermark 
darstellen.
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Abb. 4: Durch Hochwasserrisikomanagementpläne sollen die Schäden 
durch Hochwässer reduziert werden 
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Digitales Gewässernetz
neudigitalisierung der Gewässerlinien auf 
Grundlage des digitalen höhenmodells

Dem aufmerksamen Leser der Wasserland Steiermark Zeitschrift ist das Digitale Gewässernetz Steiermark schon 
lange ein vertrauter Anblick, begegnet er diesem doch regelmäßig bei diversen Veröffentlichungen der Wasser-
wirtschaft als Hintergrundinformation. Vielleicht hat aber auch schon der eine oder andere einmal im Internet 
nach einem Gewässer in der digitalen Gewässerkartei gesucht und hoffentlich auch gefunden. All jenen wird 
das Digitale Gewässernetz Steiermark als Basisdatensatz im GIS Steiermark schon lange ein Begriff sein.

Ausgangslage

Ein Problem, das sich in den letzen 
Jahren immer häufiger bemerkbar 
gemacht hat, war die Lageunge-
nauigkeit des Gewässergraphen, 
sprich die Gewässerlinie war gele-
gentlich weit entfernt von der wirk-
lichen Lage im Gelände. Offensicht-
lich wurde dieser Lagefehler erst, 
wenn man das Gewässernetz mit 
dem Luftbild oder dem Höhenmo-
dell darstellen wollte. Ebenso pass-
ten bei der Kataster- oder Gebäu-
dedarstellung in Verbindung mit 
Gewässerlinien die Geodaten (Da-
ten mit Raumbezug) im Zoomaus-
schnitt nicht mehr zusammen 
(Abb. 1). Der Grund dieser „Unge-
nauigkeit“ ist leicht erklärt. Er liegt 
im unterschiedlichen Erfassungs-

Abb. 1: Vergleich alte/neue Gewässerlinie am Beispiel Muggenaubach 

maßstab der einzelnen Datensätze. 
Dabei muss man bedenken, dass 
das Digitale Gewässernetz bereits 
seit 1991 im Landesdienst geführt 
wird und damals mit dem Erfas-
sungsmaßstab 1:25.000 erstellt wur-
de. Mittlerweile liegen andere Geo-
daten wie Luftbilddaten, Kataster 
usw. bereits in einem Erfassungs-
maßstab von 1:1.000 vor. Eine de-
ckungsgleiche Überlagerung bei 
unterschiedlichen Datengrundla-
gen im „Digitalen Atlas“ ist daher 
nicht möglich.

Dieser Umstand war allseits be-
kannt und es wurde anlassbezogen 
immer wieder eine Lageverbesse-
rung und laufende Aktualisierung 
der Gewässergraphen durchge-
führt. 

Gewässernetz – Neu

Schließlich wurde jedoch die Not-
wendigkeit erkannt, dass eine Ver-
besserung der Lagequalität der ge-
samten digitalen Gewässer unaus-
weichlich ist, und – trotz der Res-
sourcen- und Budgetknappheit der 
letzten Jahre – eine komplette Neu-
digitalisierung auf Basis eines Hö-
henmodells, das aus ALS (Airborne 
Laser Scanning) Daten erzeugt 
wurde, erfolgen muss. Bevor dieses 
Projekt jedoch in Angriff genommen 
werden konnte, musste eine Ab-
stimmung zwischen allen Institutio-
nen, die gewässernetzbezogene 
Fachdaten führen, erfolgen.

Der Focus lag nicht nur in der Lage-
verbesserung der Gewässerlinien, 
sondern auch in der Erfüllung der 
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Bundesvorgaben zur Einrichtung ei-
nes Gesamtgewässernetzes Aust-
ria (GGN-AT), in welches langfristig 
das gesamte neue steirische Ge-
wässernetz eingepflegt werden 
soll.

Als mittelfristiges Ziel wurde zwi-
schen dem Bund und den Bundes-
ländern ein zentral geführtes Ge-
wässernetz für ganz Österreich 
(GGN-AT) definiert, das in seiner 
Qualität, bezogen auf die Lage und 
Attributierung, alle Bedürfnisse ab-
deckt. Dieses Gesamtgewässernetz 
Austria soll in Zukunft nicht nur 
zentral geführt werden, sondern 
auch allen gewässerrelevanten 
Fachbereichen zur Verfügung ge-
stellt werden, wobei die Erfassung, 
Wartung und Änderungen der Ge-
wässergraphen über die Bundes-
länder bzw. die Sektionen des 
Forsttechnischen Dienstes für 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
(WLV) im jeweiligen Zuständigkeits-
bereich erfolgen. So die Grundidee 
eines Gesamtgewässernetzes Aus-
tria.

Weil sich ein Gewässer aber nicht 
an Landesgrenzen hält, bedarf es 
auch in dieser Hinsicht einer weite-
ren Abstimmung mit den angren-
zenden Nachbarbundesländern. 
Wobei bei der Datenharmonisie-
rung zu berücksichtigen ist, dass 
jedes Bundesland nicht nur die Um-
setzung der EU-Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL) im Rahmen des 
Nationalen Gewässerbewirtschaf-
tungsplans (NGP) im Auge hat, son-
dern intern noch weitere Fachdaten 
mit Gewässerbezug führt. 

Projektumsetzung

Um all diese Anforderungen abzu-
decken und um eine realistische 
Abschätzung des Bearbeitungsauf-
wandes definieren zu können, wur-
de die Gewässerbearbeitung in ein 
2-Phasenmodell aufgeteilt.

Phase 1:  Neudigitalisierung aller 
Gewässer des Berichtsgewäs-
sernetzes des Bundes (BGN – 
Gewässer mit einem Einzugsge-
biet > 10 km²) auf Grundlage von 
Airborne Laser Scanning. Fertig-

stellungstermin Dezember 2013/
Jänner 2014

Phase 2:  Neudigitalisierung aller 
Gewässer mit einem Einzugsge-
biet < 10 km². Voraussichtlicher 
Fertigstellungstermin Herbst 
2015

In bewährter Weise hat die Abtei-
lung 14 - Wasserwirtschaft, Res-
sourcen und Nachhaltigkeit des 
Amtes der Steiermärkischen Lan-
desregierung in Kooperation mit 
der WLV - Sektion Steiermark die 
Anpassung der Steirischen Be-
richtsgewässer an das Digitale Hö-
henmodell im Jänner 2014 erfolg-
reich realisieren können. Insgesamt 
wurden 1.200 Gewässer neu digita-
lisiert, diese sind aus insgesamt 
über 40.000 Einzelelementen zu-
sammengefügt (Abb. 2). Diese sind 
zur Führung einer netzwerkfähigen 
Gewässerstruktur nach Vorgabe 
des Bundes notwendig. Diese Zahl 
lässt erkennen, welcher Anstren-
gung es bedarf, einen flächende-
ckenden Datensatz dieser Größen-
ordnung neu zu erstellen. 

Das Digitale Gewässernetz hat als 
Grundlagendatensatz der Steier-
mark eine große Bedeutung. Die 
Berichtsgewässer in ALS-Qualität 
stehen der interessierten Öffent-
lichkeit, Planern und Behörden im 
Digitalen Atlas (siehe Link im An-
hang) ab sofort über das Internet 
zur Verfügung.

Abb. 2: Ausschnitt eines neuen Berichtsgewässernetzes mit Einzelelementen am Beispiel Mürztal

Nützliche Gewässerlinks:

Digitale Gewässerkartei Steiermark: www.gewaesserkartei.steiermark.at 

BGN im Digitalen A tlas Steiermark:  http://gis2.stmk.gv.at/atlas2/berichtsgewaessernetz.html 

Wasser Informationssystem Austria: http://wisa.lebensministerium.at

Was ist ALS?

Airborne Laser Scanning ist ein noch relativ junges Messverfahren in der Photogrammet-
rie. Das Verfahren beruht auf einer Abtastung der Geländeoberfläche durch einen im Flug-
zeug installierten Laser und erzeugt digitale Oberflächenmodelle (Höhenmodelle) mit einer 
Höhengenauigkeit von 10-20 cm. Die räumliche Auflösung der erzeugten Oberflächenmo-
delle liegt bei einem Punkt pro Quadratmeter.
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DI Thomas Eichholzer
Kammer der ZiviltechnikerIn-
nen
Vorsitzender der Sektion 
Zivilingenieure 
8010 Graz, Schönaugasse 7/1
Tel. +43(0)316/826344-0
office@ztkammer.at

schatz im Verborgenen – über den 
Wert und die rechtsgrundlagen von 
Wasserleitungen und Kanalanlagen
Bei ihrer Errichtung einst vielerorts als große Errungenschaft gefeiert, fristen Wasserleitungen und Kanalanla-
gen heute ein oft unbeachtetes Dasein. Ihr infrastruktureller und monetärer Wert gerät dabei häufig in Verges-
senheit. Der digitale Leitungskataster rückt den verborgenen Schatz unter der Erde wieder ins Zentrum der  
Aufmerksamkeit: In Form einer umfassenden technischen Überprüfung und Digitalisierung, aber auch in Bezug 
auf die rechtliche Absicherung der Leitungsführung.

Abb. 1: Unterirdisches Leitungsnetz – unsichtbar und wertvoll © Initiative VOR SORGEN

Digitaler Blick unter die Erde

Sie sind kaum sichtbar und doch 
ein Vermögen wert. Wasserleitun-
gen und Kanalanlagen sind selbst-
verständlicher Bestandteil unserer 
modernen Gesellschaft. Ihre Errich-
tung ist mit großem Aufwand und 
hohen Investitionen verbunden. 
Nach dem Motto „aus den Augen, 
aus dem Sinn“ finden sie jedoch 
durch ihre Lage unter der Erdober-
fläche (Abb. 1) oft wenig Beach-
tung. So gestaltet sich auch die 
Wartung und Instandhaltung auf-
wändig. In welchem Zustand befin-
det sich das Leitungssystem, wo 
sind Reparaturen notwendig, wie 
hoch sind die Kosten dafür? Diese 

Fragen zu beantworten hilft der di-
gitale Leitungskataster. Mit dem 
„digitalen Blick unter die Erde“ 
werden die Leitungstrassen genau 
vermessen, die Leitungsschächte 
detailliert untersucht, optisch doku-
mentiert und, für jedermann nach-
vollziehbar, dargestellt. 

Vorbeugen ist besser als heilen

So beinhaltet der digitale Leitungs-
kataster (Abb. 2) elektronisch ge-
speicherte und für alle Gemeinde-
bürger verfügbare Informationen 
über den genauen Trassenverlauf, 
eine detaillierte Zustandsbewer-
tung und verlässliche Aussagen 
über notwendige Investitionen als 
Basis eines langfristigen Sanie-
rungskonzeptes. Die Vorteile: Statt 
Gebrechen im Anlassfall unter Zeit-
druck beheben zu müssen, können 

vorbeugende Maßnahmen geplant 
durchgeführt werden. Das spart 
nicht nur Zeit, Aufwand und Kosten, 
sondern schont auch die Umwelt. 
Diese positiven Aspekte sind 
Grundlage für eine Förderung des 
digitalen Leitungskatasters durch 
Bund und Land. 

Überprüfung der  
Leitungsführungsrechte

Aber nicht nur die technische Absi-
cherung des Wasserleitungs- und 
Kanalisationssystems ist ein großer 
Vorteil des digitalen Leitungskatas-
ters. Durch die genaue Vermessung 
des Trassenverlaufs können auch 
die Leitungsführungsrechte über-
prüft und im Anlassfall gesichert 
werden. Denn was bei wasser-
rechtlichen Bewilligungen oft ver-
gessen wird: Diese sind zwar im 

Abb. 2: Digitaler Leitungskataster –  
Blick in den Untergrund 
© Initiative VOR SORGEN Fotolia.com
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Wasserbuch, nicht aber im Grund-
buch erfasst, und so für die Bürge-
rinnen und Bürger nur schwer 
nachvollziehbar. Zudem wird im 
Wasserbuch nur der Ist-Zustand 
zum Zeitpunkt der Projektierung 
des Leitungssystems abgebildet. 
Abweichungen, wie zum Beispiel 
spätere Umplanungen und Neutras-
sierungen oder Veränderungen im 
Grundbuch, etwa durch Grund-
stückszusammenlegungen, Auflas-
sung oder Überführung in das öf-
fentliche Gut, werden im Wasser-
buch nicht berücksichtigt. 

Rechtliches Vakuum mit  
schwerwiegenden Folgen

So kann es passieren, dass Grund-
stücke, die im Wasserrechtsbe-
scheid angeführt werden, gar nicht 
mehr durch die Leitungsführung be-
troffen sind (Abb. 3). Andere Grund-
stücke hingegen, die sehr wohl mit 
einer Dienstbarkeit durch eine 

Abb. 3: Unter der Erde befindet sich oft Unerwartetes 
© Initiative VOR SORGEN Kunrath

Abb. 4: Mit dem digitalen Leitungskataster  
vorsorgen und Schäden vermeiden 
© Initiative VOR SORGEN OEVGW

Wasser- oder Abwasserleitung be-
lastet sind, scheinen nicht im was-
serrechtlichen Bescheid auf. Die 
Folgen dieses rechtlichen Vakuums 
können schwerwiegend sein. Im 
Falle eines Leitungsschadens etwa, 
wie die Schadensbehebung erfol-
gen kann, wenn die Dienstbarkeit 
und damit das Recht zur Leitungs-
führung nicht gesichert ist? Oder 
was passiert, wenn ein Grundei-
gentümer auf seinem Grund bauen 
möchte und sich mit einer Leitung 
konfrontiert sieht, von deren Beste-
hen er nichts wusste? Gibt es keine 
Rechtssicherheit, können hohe 
Kosten für die Gemeinde und den 
Leitungsbetreiber entstehen. Re-
gressforderungen, die Wiederauf-
rollung des wasserrechtlichen Be-
willigungsverfahrens und im 
schlimmsten Fall der Rückbau der 
Leitung bzw. die Veränderung des 
Trassenverlaufs. Grundsätzlich sind 
Schadenersatzansprüche innerhalb 
von drei Jahren ab Kenntnis des 
Schadens bzw. des Schädigers gel-
tend zu machen. Sind weder Schä-
diger noch Schaden bekannt, be-
trägt diese Frist 30 Jahre und kann 
sich in Sonderfällen sogar auf 40 
Jahre verlängern.

Fehlerquote liegt bei etwa  
5 Prozent

Drei Pilotprojekte der Kammer der 
ZiviltechnikerInnen für Steiermark 
und Kärnten haben ergeben, dass 
in der Regel bei rund 5 % aller von 
der Leitungsführung betroffenen 
Grundstücke Differenzen gegen-
über dem Wasserbuch auftreten. In 
den meisten Fällen ist eine Richtig-
stellung der Leitungsführungsrech-
te ohne großen Aufwand möglich. 
Nach einer Kontaktaufnahme mit 
dem jeweiligen Grundeigentümer 
kann eine Korrektur im Wasser-
buch durch einen Berichtigungsbe-
scheid erfolgen. Den Antrag dafür 
muss die Gemeinde oder der Lei-
tungsbetreiber stellen, der Grundei-
gentümer ist nicht dazu berechtigt. 
Ergebnis der Überprüfung und 
Richtigstellung ist im finalen Schritt 
die Bestätigung eines unabhängi-
gen Ziviltechnikers, dass die Lei-
tung richtig eingetragen ist und mit 

dem Wasserrechtsbescheid korre-
spondiert.

Landesförderung für die  
rechtliche Untersuchung

Die Kosten für die rechtliche Unter-
suchung des Trassenverlaufs wer-
den im Rahmen der Landesförde-
rung für den digitalen Leitungskata-
ster mitgefördert. In diesem Zusam-
menhang wichtig zu wissen: Die 
rein rechtliche Überprüfung hat kei-
ne unmittelbaren Auswirkungen auf 
das Wasserbuch. Erst wenn die Ge-
meinde oder der Leitungsbetreiber 
aktiv werden und einen Berichti-
gungsbescheid erwirken, werden 
rechtliche Tatsachen geschaffen – 
eine Verpflichtung zur Richtigstel-
lung gibt es nicht. Auch muss die 
Antragstellung nicht einzeln für je-
des Grundstück erfolgen, Sammel-
korrekturen der wasserrechtlichen 
Bewilligungen im Trassenverlauf 
sind möglich. 

Rechtssicherheit, Planungssicher-
heit, Kosteneinsparung

Die Vorteile der rechtlichen Über-
prüfung des Leitungssystems liegen 
für Gemeinden klar auf der Hand: 

l Exakte Darstellung der tatsäch-
lich betroffenen Grundstücke im 
digitalen Leitungskataster inklu-
sive Abfragemöglichkeit über 
die Grundstücksnummer

l Für den Laien entfallen aufwän-
dige Erhebungen im Wasser-
buch, da die Einsichtnahme über 
den digitalen Leitungskataster 
einfach und unkompliziert erfol-
gen kann

l Ein hohes Maß an Rechtssicher-
heit sowohl für die Gemeinde als 
auch für Grundeigentümer

l Planungssicherheit für den wei-
teren Ausbau und die Sanierung 
des Leitungssystems 

l Klare Planungsgrundlagen für 
Ansiedelungen

Ein weiterer positiver Aspekt sind 
die Kosten. Denn hier gilt, genau 
wie bei der technischen Überprü-
fung: Wer vorsorgt, spart Geld. So 
sind die Kosten für die rechtliche 
Absicherung und etwaige Korrektu-
ren um ein Vielfaches niedriger als 
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jene Kosten, die in einem mögli-
chen Streitfall entstehen (Abb. 4).

Beispielfälle aus der Praxis

Im Rahmen von drei Pilotprojekten 
der Kammer der ZiviltechnikerInnen 
für Steiermark und Kärnten wurden 
Leitungen in verschiedenen steiri-
schen Gemeinden hinsichtlich ihrer 
Rechtssicherheit überprüft. Die fol-
genden Beispielfälle zeigen die 
Auswirkungen in der Praxis, wenn 
die Leitungsführung in der Natur 
nicht mit dem Grundstückskataster 
übereinstimmt. Das Grundstück 
499/320 ist im Kataster von der Lei-
tungsführung nicht betroffen. In der 
Natur ist das Grundstück – wie aus 
der blau eingetragenen Mappenbe-
richtigung (Abb. 5) hervorgeht – 
sehr wohl betroffen. In diesem Fall 
wurde dieser Sachverhalt tatsäch-
lich erst nach Fertigstellung der 
Leitung festgestellt. Bei einer 
Grundstückszusammenlegung 

(Abb. 6) kann es passieren, dass die 
im wasserrechtlichen Bescheid an-
geführten Grundstücke mit einem 
dort nicht angeführten Grundstück 
zusammengelegt werden. Das Lei-
tungsführungsrecht kann erst veri-
fiziert werden, nachdem die Histo-
rie des Katasters eingearbeitet 
wurde. In diesem Fall sind im Be-
scheid die Grundstücke 272 und 138 
angeführt. Nach der Zusammenle-
gung gibt es nur mehr das Grund-
stück 142, welches von der Dienst-
barkeit betroffen ist. Die Dienstbar-
keit ist in diesem Fall rechtlich gesi-
chert. Das im wasserrechtlichen 
Bescheid angeführte Grundstück 
wird geteilt (Abb. 7), sodass das 
Grundstück 1080/1 nicht mehr von 
der Leitungsführung betroffen ist. 
Das Leitungsführungsrecht geht auf 
die neuen Grundstücke über, die je-
doch nicht augenscheinlich aus 
dem Wasserrechtsbescheid her-
vorgehen.

Rechtsgrundlagen auf einen Blick:

Das Wasserbuch ist ein öffentliches Register. Die Eintragungen da-
rin gelten bis zum Beweis des Gegenteils als richtig. Wasserrecht-
lich bewilligte Projekte sind im Wasserbuch ersichtlich. Das Was-
serbuch ist für wasserrechtliche Bewilligungen gleichwertig mit 
dem Grundbuch. Die räumlich begrenzte Dienstbarkeit der Lei-
tungsführung im Fall von Wasser und Kanal wird über das Wasser-
buch sichergestellt. 

Die öffentliche Einsichtnahme in das Wasserbuch erfordert im Re-
gelfall das Einsichtnehmen in die Projekte. Konkrete Grundstücke 
müssen gesucht und gefunden werden, um feststellen zu können, 
ob darauf Dienstbarkeiten (Leitungsrechte) eingeräumt wurden. 

Wichtig: Ergibt sich aus der Abfrage des Wasserbuches, dass das 
Grundstück von der Leitungsführung nicht betroffen ist und stellt 
sich im Zuge der Bauführung heraus, dass die Leitung doch über 
das Grundstück verläuft, könnte im Falle des gutgläubigen Erwerbs 
die Umleitung auf Kosten des Leitungsbetreibers gefordert werden.

Wasserrechtliche Bewilligungen werden auf Grundlage von Ein-
reichprojekten erteilt (Projektgenehmigungsverfahren). Der Katas-
terplan im Zusammenhang mit der Eintragung im Grundbuch stellt 
den räumlich-rechtlichen Bezug zum Eigentümer her. Vorausset-
zung für die richtige Eintragung im Wasserbuch ist, dass der Katas-
ter mit der Leitungsführung in der Natur übereinstimmt. Nur in die-
sem Fall ist gewährleistet, dass der Eigentümer entsprechend den 
Projektunterlagen den Verlauf tatsächlich kennen muss.

Abb. 5: Richtigstellung der Katastralmappe

Abb. 6: Zusammenlegung von Grundstücken

Weblink: Leitfaden zur Erstellung eines Leitungskatasters:  

http://www.wasserwirtschaft.steiermark.at/cms/dokumente/1132

7862_4570277/7262df60/Leitfaden_final.pdf

Abb. 7: Teilung eines Grundstückes
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Projekt „Wasserland  
Steiermark”
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unterrichtsmappe 
trinken und Gesundheit
Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel und für unsere Gesundheit unabdingbar. In dieser Mappe wurde  
das Thema Wasser und Gesundheit für den Unterricht aufbereitet. Behandelt werden die Bereiche Wasser im 
Körper, Trinken in der Schule und die Betrachtung unterschiedlicher Getränke. Weiters gibt es Trink-Tipps,  
Erstaunliches zu Wasser und Trinken, coole Cocktails und einen Praxisteil.

Abb. 2: Das Herz pumpt ca. 70-mal pro Minute 175 ml Blut durch den Körper. Wie viele 
Becher Wasser können die SchülerInnen ausleeren?

Mag. Elisabeth Martini
UBZ Steiermark
8010 Graz,  
Brockmanngasse 53
Tel. +43(0)316/835404
elisabeth.martini@ubz-stmk.at

Trinken ist etwas Selbstverständli-
ches, das ständig passieren sollte.

Doch welchen Unterschied macht 
eine Limonade im Vergleich zu 
Wasser?

Wie viel sollte ich trinken und was 
passiert, wenn ich zu wenig trinke?

Das Angebot an unterschiedlichen 
Getränken ist riesengroß und die 
Werbung sehr ansprechend. Ziel 
dieser Unterrichtsmappe ist es, 
Methoden aufzuzeigen, die das 
Trinkverhalten der SchülerInnen 
positiv beeinflussen.

Wir müssen kontinuierlich trinken, 
um fit zu bleiben bzw. um überhaupt 
überleben zu können. Dies wird 
aber in unserem hektischen Leben 
oft vergessen. Mit dem Getränke-
pass (Abb.1) erhält man einen ge-
nauen Überblick wie viel, aber auch 
welche Getränke getrunken wur-

den. Dadurch lässt sich nach eini-
ger Zeit die Gesamtmenge bzw. die 
durchschnittliche Menge pro Tag 
errechnen und man weiß, ob man 
mehr oder weniger trinken sollte. 
Auch die Auswahl der konsumier-
ten Getränke kann so übersichtlich 
im Nachhinein überprüft werden.

Der Mensch besteht zu einem 
Großteil aus Wasser. Wie viel ist 
abhängig vom Alter, Geschlecht 
und vom Anteil an Muskelmasse 
und Fettgewebe. Errechnet man 
aus dem Gewicht der SchülerInnen 
die Anzahl der Liter Wasser, die im 
Körper dieser Person sind, ist die 
Zahl für viele erstaunlich.

Um die Zahl anschaulicher zu ge-
stalten, werden dieser entspre-
chend gleich viele Wasserflaschen 
geholt und neben das Kind gestellt. 
Diese Übung verdeutlicht sehr 

schön, wie viel Wasser sich im ei-
genen Körper befindet und wie 
wichtig es daher ist, dass man kon-
tinuierlich genug Wasser trinkt.

Wenn wir trinken, verschwindet 
das Wasser in unserem Körper. 
Doch wo gelangt es hin, bis es in 
Form von Urin unseren Körper wie-
der verlässt?

Die Unterrichtsmappe beinhaltet 
einfache Experimente, die mit der 
gesamten Klasse durchgeführt 
werden können und anhand derer 
verdeutlicht wird, dass in unserer 
Atmung Wasserdampf enthalten ist 
bzw. über welche Körperteile wie 
viel Wasser ausgeschieden wird. In 
zwei Selbstversuchen können muti-
ge Kinder ihre Speichelproduktion 
anregen bzw. die Verdunstung ihrer 
Haut beobachten.

Abb. 1: Im Geträn-
kepass werden 
über einen beliebi-
gen Zeitraum Men-
ge und Art der kon-
sumierten Geträn-
ke eingetragen.
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Abb. 3: In welchen beiden Wassergläsern befinden sich  
dieselben Wasserarten?

Abb. 4: Glaubt ihr, dass es gesund ist, zuckerfreie Getränke  
zu konsumieren?

Abb. 5: Die Mappe (104 Seiten) kann beim UBZ um 17 
Euro (zzgl. Versandkosten) erworben werden. 

Beim Versuch „Arbeit des Herzens“ 
versuchen die SchülerInnen so 
schnell wie möglich Wasser von ei-
nem Kübel in einen anderen umzu-
schütten, um so die anspruchsvolle 
Pumpleistung des Herzens (Abb. 2) 
zu simulieren. Im Anschluss wird 
die in einer Minute umgeschüttete 
Menge mit jener Menge Blut, die 
das Herz pro Minute pumpt vergli-
chen.

Im Praxisteil der Mappe finden sich 
auch einige Anregungen für eine 
Wasserrallye, die z. B. in Form ei-
nes Stationenbetriebes durchge-
führt werden kann. Hierbei werden 
unterschiedliche Aspekte des Trin-
kens und dessen Auswirkungen auf 
unseren Körper praktisch durch 
selbstständiges Ausprobieren, Tes-
ten und Experimentieren untersucht 
und vertieft. Die Kinder und Ju-
gendlichen machen sich auf die Su-
che nach ihrem Lieblingswasser, 
unterscheiden gesunde und unge-
sunde Getränke, nehmen an einer 
Teezeremonie teil, vergleichen Re-
genwasser mit Leitungswasser 
oder versuchen gleiche Wasserar-
ten (Abb. 3) zu erschmecken.

Neben den Wasserverkostungen 
gibt es auch die Möglichkeit, ein ei-
genes Getränk zu erfinden und die-
ses eigenhändig aus frischem Obst 
und Gemüse zu pressen.

Gesunde Getränke enthalten mög-
lichst viel Wasser sowie andere 
Nährstoffe, die den Energie- und 
Mineralstoffverlust des Körpers 
ausgleichen. Das Basiswissen der 
Unterrichtsmappe gibt Einblick in 
die Vielfalt der Getränke und ver-
sucht aufzuzeigen, was in gesun-
den Getränken enthalten ist, wel-
che Unterschiede es bei der 
Fruchtsaftherstellung gibt und wel-
che Zuckerarten in Getränken zur 
Anwendung kommen. Dazu pas-
send kann das Spiel „Wer passt zu 
mir?“ (Abb. 4) gespielt werden, bei 
dem versucht werden muss, Be-
cher mit Zuckerwürfeln den jeweili-
gen Getränken zuzuordnen. Die Zu-
ckerwürfel zeigen auf, wie viel Zu-
cker in einem Liter des jeweiligen 
Getränks versteckt sind. Becher 
ohne Zuckerwürfel enthalten künst-
liche Süßstoffe, welche extra ge-
kennzeichnet sind.

Wer sich darüber hinaus für andere Wasserthemen im Unterricht interessiert,  
dem stehen mittlerweile zahlreiche weitere Unterrichtsmappen zur Auswahl:

l Tierische Lebewesen in Fließgewässern: 137 Seiten um 25 Euro 
l Rund um den Fisch: 163 Seiten um 25 Euro 
l Rund um den Flusskrebs: 115 Seiten um 25 Euro 
l Der Wasserkreislauf: 101 Seiten um 17 Euro

Versandkosten laut aktueller Posttarife

Bestellung der Unterrichtsmappen bei:

Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark 
Brockmanngasse 53, 8010 Graz 
Tel.: 0316-835404, Fax: 0316-817908 
E-Mail: office@ubz-stmk.at



ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG FÜR 
DAS GAS- UND  
WASSERFACH (ÖVGW)
1010 Wien, Schubertring 14
Tel. +43(0)1/5131588-0
office@ovgw.at
www.ovgw.at

VERANSTALTUNGEN

Infotag Trinkwasser
Ort: Kärnten, Villach
Termin: 13. Oktober 2014

Infotag Trinkwasser
Ort: Oberösterreich, Raum Linz
Termin: 23. Oktober 2014

Infotag Trinkwasser
Ort: Salzburg
Termin: 28. Oktober 2014

Infotag Trinkwasser
Ort: Steiermark, Lannach, 
Steinhalle
Termin: 07. November 2014

KONGRESSE 

Kongress und Fachmesse Gas Wasser 
2014 (124. ÖVGW-Jahrestagung)
Ort: Salzburg
Termin: 21.-22. Mai 2014

SCHULUNGEN

Kunden-Orientierung und Beschwerde-
Management
Ort: Wien
Termin: 01.-02. April 2014

Chemische und mikrobiologische Quali-
tätskontrolle im WVU
Ort: Oberösterreich, Linz
Termin: 03. April 2014

Wasserzähler
Ort: Kärnten, Villach
Termin: 08. April 2014 (falls ausgebucht 
auch am 09. April)

Wasserwartkurs
Ort: Steiermark, Leibnitz
Termin: 09.-11. April 2014

Betrieb und Wartung von UV-Desinfekti-
onsanlagen
Ort: Kärnten, Klagenfurt
Termin: 23. April 2014 

Desinfektion mit Chlor und anderen che-
mischen Desinfektionsmitteln
Ort: Oberösterreich, Linz
Termin: 11. Juni 2014

Behälter- und Rohrnetzhygiene
Ort: Steiermark, St Ruprecht/Raab
Termin: 12. Juni 2014

Biologie und Mikrobiologie in der Was-
serversorgung
Ort: Wien
Termin: 09.-10. September 2014

Wasserwartkurs – Niederösterreich
Ort: Niederösterreich, St. Pölten
Termin: 22.-24. September 2014

Wassermeister-Schulung Graz 
Ort: Steiermark, Graz
Termin: 30. September 2014

Behälter- und Rohrnetzhygiene
Ort: Steiermark, St. Ruprecht/Raab
Termin: 15. Oktober 2014

ÖSTERREICHISCHER WASSER-UND AB-
FALLWIRTSCHAFTS- 
VERBAND (ÖWAV)
1010 Wien, Marc-Aurel-Straße 5
Tel. +43(0)1/535-5720
buero@oewav.at
www.oewav.at

TAGUNGEN UND SEMINARE

Sachverständige 
Ort: Wien, Bundesamtsgebäude
Termin: 26. März 2014

Fremdwasser
Ort: Wien, Bundesamtsgebäude
Termin: 01. April 2014

Wasserrecht für die Praxis
Ort: Wien, Bundesamtsgebäude
Termin: 10. April 2014

Kanalmanagement 2014
Ort: Wien, Universität für Bodenkultur
Termin: 24. April 2014

Wasserbau – Fließgewässer erhalten und 
entwickeln
Ort: Wien, Bundesamtsgebäude
Termin: 20. Mai 2014

Pumpen in Abwasseranlagen
Ort: Wien, Bundesamtsgebäude
Termin: 20. Mai 2014

Hochwasserschutz und Wasserkraft
Ort: Oberösterreich, Linz
Termin: 04. Juni 2014

Geothermische Heiz- und Kühlanlagen
Ort: Oberösterreich, Linz
Termin: 17. Juni 2014

KURSE

6. Kurs „Anlagen- und Umweltrecht“ 
(2-teilig)
Ort: Niederösterreich, St. Pölten
Termin: Teil 1: 24.-26. März, Teil 2: 09.-11. 
April 2014

108. Maschinentechnischer Kurs
Ort: Oberösterreich, Linz-Asten
Termin: 24.-28. März 2014

11. KlärwärterInnenkurs (50-500 EW)
Ort: Niederösterreich, Rappoltschlag
Termin: 31. März-11.April 2014

6. Kurs „BeckenwärterInnen von Hoch-
wasserrückhaltebecken“
Ort: Niederösterreich, Wolkersdorf
Termin: 06. Mai 2014

10. GewässerwärterInnenkurs,  
Grundkurs 1
Ort: Salzburg, Mondsee
Termin: 12.-16. Mai 2014

1. Kurs „Betriebsführung/Wartung von Ka-
nalisationen“
Ort: Kärnten, Feldkirchen
Termin: 12.-16. Mai 2014

7. Erfahrungsaustausch Hochwasser
Ort: Kärnten, St. Veit an der Glan
Termin: 13. Mai 2014

Pumpen in Abwasseranlagen
Ort: Wien, Bundesamtsgebäude
Termin: 20. Mai 2014

2. Kurs „Fischaufstiegshilfen“
Ort: Kärnten, St. Georgen am Längsee 
Termin: 12.-13. Juni 2014

5. Kurs zum/zur ÖWAV-Wildbachauf- 
seher/in
Ort: Kärnten, Treffen am Ossiachersee
Termin: 02.-04. Juli 2014

44. KlärwärterInnen-Fortbildungskurs
Ort: Wien
Termin: 25.-29. August 2014

ECOVERSUM - NETZWERK FÜR NACH-
HALTIGES WIRTSCHAFTEN
8403 Lebring, Kindergartenplatz 2
Tel. +43(0)699/13925855
office@ecoversum.at
www.ecoversum.at

Grundunterweisung 
Ort: Steiermark, Feldbach, BH Südoststei-
ermark 
Termin: 04. April 2014, 09.30-15.00 Uhr

Grundunterweisung Obersteiermark
Ort: Steiermark, Gröbming, Politische Ex-
positur der BH Liezen
Termin: 10. Oktober 2014, 09.30-15.00 Uhr

UMWELT-BILDUNGS-ZENTRUM STEIER-
MARK (UBZ)
8010 Graz, Brockmanngasse 53
Tel. +43(0)316/835404
office@ubz-stmk.at
www.ubz-stmk.at

Praxisseminar „Experimentierwerkstatt 
Wasser“
Ort: Steiermark, Graz
Termin: 13. Mai 2014 

Flusskrebs-Abendwanderung
Ort: Steiermark, Graz-St. Veit
Termin: 06. Juni 2014 

Flusskrebs-Abendwanderung
Ort: Steiermark, Graz-St. Veit 
Termin: 13. Juni 2014 

VeranstaltunGen
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Wann:

Freitag, 21. März 2014

Wo:

Kläranlage der Stadt Graz 

Gössendorf

Titel

Name

Straße

PLZ und Ort

Ja, senden Sie in Zukunft die Zeitschrift
Wasserland Steiermark an folgende Adresse:

Nähere Informationen und die Möglichkeit sich anzumelden finden Sie unter:  
http://www.holding-graz.at/wasserwirtschaft/wissenswertes/weltwassertag-2013/weltwassertag-2014.html

DER WELTWASSERTAG …
… ist ein Ergebnis der Weltkonferenz über Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro.  

Er wird seit 1993 jährlich am 22. März gefeiert.

… wirbt vor allem für die Bedeutung des Wassers für die Menschheit in der breiten Öffentlichkeit  
und der Politik.

… steht jedes Jahr unter einem anderen Motto.

…  2014 ist dem Thema „Wasser und Energie“ gewidmet.

DAS PASSIERT AM WELTWASSERTAG

9:00 bis 13:00 Uhr 
Programm für Schülerinnen und Schüler

l Begrüßung mit musikalischer Begleitung und  
Vorstellung aller Partner

l Führungen

l Energie tanken mit einer gesunden Jause

12:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
Programm für ALLE

l Start der Nachmittagsführungen

l Möglichkeit zum Rundgang im Freien



SAS – STYRIAN AQUA SERVICE GmbH | Wasserwerkgasse 10 | 8045 Graz 
Tel.: +43 316 887-3950 | aqua@sas.or.at | www.sas.or.at

WASSER- UNd AbWASSERdIENSTlEISTUNGEN 
für den überreGionalen MarkT

SAS – STyrian 
aqua Service

TRINKWASSER | betrieb und instandhaltung von Wasserversorgungsanlagen | Wasserverlustreduktion (leckortung) | erneuerungsplanung | Trinkbrunnen
KANAlMANAGEMENT | Hochdruck(kanal)reinigung | kanalinspektion | optimierung bestehender kanalisationssysteme
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P.b.b. Verlagspostamt 8010 • Aufgabepostamt 8010 Graz

DVR: 0841421 • Auflage 6.500 Stück

An 
Wasserland Steiermark
Wartingergasse 43
8010 Graz

Sie können unsere 
kostenlose Zeitschrift auch
telefonisch bestellen: 
Wasserland Steiermark
0316/877-2560


